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Stadt Wuppertal 
Der Oberbürgermeister 
Untere Immissionsschutzbehörde 
Az. 108.28‐G01/18‐VT 

 
 

Bekanntgabe nach § 5 (2) UVPG 
über die Feststellung der UVP‐Pflicht für ein Vorhaben 

 
der Firma 

 
KNIPEX‐Werk 

C. Gustav Putsch KG 
Oberkamper Straße 13 

42349 Wuppertal 
 

Antrag 
auf Erteilung einer Genehmigung nach 

§ 16 Bundes‐Immissionsschutzgesetz (BImSchG) 
 
Die  Firma  KNIPEX‐Werk  C.  Gustav  Putsch  KG,  Oberkamper  Straße  13,  42349  Wuppertal,  hat  am 
25.06.2018 einen vollständigen Antrag auf Erteilung einer Genehmigung gemäß § 16 BImSchG für die 
wesentliche  Änderung  Ihrer  Hammeranlage  in  Wuppertal,  Gemarkung  Cronenberg,  Flur  40,  Flur‐
stücke 79 und 80 gestellt. Antragsgegenstände sind das Aufstellen und der Betrieb von zwei hydrauli‐
schen Oberdruck‐Gesenkschmiedehämmern mit 45 kJ und 40 kJ Schlagenergie sowie die Stilllegung 
eines Gesenkschmiedehammers.  
 
Gemäß § 5 Abs. 1 Nr. 3 des Gesetzes über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) in Verbindung 
mit Ziffer 3.10.1 Spalte 2 der Anlage 1 zum UVPG und in Verbindung mit § 9 (2) Nr. 2 UVPG besteht 
für  das  Änderungsvorhaben  die UVP‐Pflicht, wenn  das  geänderte  Vorhaben  einen  in  Anlage  1  des 
UVPG  angegebenen  Prüfwert  für  die  Vorprüfung  erstmals  oder  erneut  erreicht  oder  überschreitet 
und eine Vorprüfung ergibt, dass die Änderung erhebliche nachteilige Umweltauswirkungen hervor‐
rufen kann. 
 
Die  allgemeine  Vorprüfung  des  Einzelfalls wurde  als  überschlägige  Prüfung  unter  Berücksichtigung 
der  in  Anlage 3  des  UVPG  aufgeführten  Kriterien  durchgeführt.  Sie  hat  ergeben,  dass  erhebliche 
nachteilige  Umweltauswirkungen  durch  Merkmale  des  Vorhabens  oder  des  Standorts  oder  durch 
Vorkehrungen des Vorhabenträgers offensichtlich ausgeschlossen werden. 
In den Antragsunterlagen wurde nachvollziehbar dargelegt, dass durch die Änderung der Anlage kei‐
ne erheblichen nachteiligen Auswirkungen auf die  in § 1 BImSchG genannten Schutzgüter zu erwar‐
ten sind. 
 
Die wesentlichen Gründe für das Nichtbestehen der UVP‐Pflicht sind: 

 Der Vorhabensstandort  ist bereits  versiegelt  und wird  seit  vielen  Jahren gewerblich‐industriell 
genutzt. Eine Nutzung bzw. Eingriffe in Natur und Landschaft sind somit nicht mit dem Vorhaben 
verbunden.  

 Ein Schadstoffeintrag in den Boden ist nicht zu erwarten. 

 Schädliche Umweltauswirkungen oder  erhebliche Beeinträchtigungen durch  Licht‐Immissionen 
oder Gerüche sind nicht zu erwarten. 

 Im Zusammenhang mit den Schmiedehämmern sind vor allem Lärm‐ und Vibrationsemissionen 
und  ‐Immissionen  zu  betrachten.  Hierzu  erfolgte  die  Erstellung  von  zwei  Fachgutachten.  Die 
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Fachgutachten zeigen, dass die maßgeblichen Immissionsrichtwerte von 60 dB(A) tagsüber nach 
TA Lärm an den Immissionsaufpunkten sowie die zulässigen frequenzbewerteten Erschütterun‐
gen an der ca. 150 m entfernten nächstgelegenen Wohnbebauung eingehalten bzw. nicht über‐
schritten  werden.  Insofern  ergeben  sich  im  Zusammenhang  mit  Lärm  und  Vibrationen  keine 
Konfliktpotentiale  oder  erhebliche  nachteilige  Umweltauswirkungen,  weder  mit  der  direkten 
Nachbarschaft, noch mit weiter entfernten Schutzgebieten oder ‐gütern. 

 Ein Nachtbetrieb der Anlage findet nicht statt. 

 Mit dem Vorhaben ist keine Errichtung von Emissionsquellen (Luftschadstoffe) verbunden. Inso‐
fern ergeben  sich  keine  zu betrachtenden  Luftschadstoffemissionen und –immissionen, die  zu 
einer nachteiligen Beeinflussung der Nachbarschaft oder der beschriebenen Schutzgebiete und 
deren Schutz‐ und Erhaltungszielen führen könnten 

 Hinsichtlich  einer  FFH‐Betrachtung  erscheint  die  Entfernung  zu  den  nächstgelegenen  FFH‐
Gebieten mit ≥ 600 m so groß, dass bereits aufgrund der Entfernung eine Wirkbeziehung in Be‐
zug auf Lärm‐ und Vibrationsimmissionen auszuschließen ist.  

 Das Vorhaben ist nicht relevant im Sinne der Störfallverordnung. 
 
Gemäß § 5 (2) UVPG stelle ich daher fest, dass für das beantragte Vorhaben keine Verpflichtung zur 
Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung besteht. 
 
Die Feststellung ist gemäß § 5 Abs. 3 UVPG nicht selbständig anfechtbar. 
 
 
Wuppertal, den 20.08.2018 
 
 
 
gez. Meyer 
Beigeordneter 
 
 
 

Der Stadtbote 
Nr. 26/2018

Seite 
3 von 78



Jahresabschluss 
 

Zum 31. Dezember 2017 
und Lagebericht und Anhang für das 

Geschäftsjahr 2017 
 

der 
 

Jobcenter Wuppertal AöR 
 

 
 
 
Der Verwaltungsrat der Jobcenter Wuppertal AöR hat am 25.06.2018 den folgenden Beschluss 
gefasst und gleichzeitig die Empfehlung gegenüber dem Rat der Stadt Wuppertal ausgesprochen 
diesem zuzustimmen: 
 

1. Der vorgelegte Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2017 der Jobcenter Wuppertal AöR 
– bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung, Anhang sowie Lagebericht- wird 
festgestellt. 

2. Der Vorstand wird für das Geschäftsjahr 2017 entlastet. 
3. Zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2018 wird die 

Wirtschaftsprüfungsgesellschaft PricewaterhouseCoopers GmbH bestellt. 
 
Der Rat der Stadt Wuppertal hat am 09.07.18 diesen Beschluss genehmigt. 
 
Jahresabschluss und Lagebericht zum 31.12.17 liegen in der Zeit vom 10.09.18 bis 21.09.18 im 
Verwaltungsgebäude der Jobcenter Wuppertal AöR Bachstr.2, 42275 Wuppertal, Raum 509 zur 
Einsichtnahme aus.  
 
 
Wuppertal, den 22.08.2018 
 
 
gez. 
Thomas Lenz 
Vorstandsvorsitzender 
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Lagebericht 

für das Geschäftsjahr vom 01. Januar 2017 bis  

31. Dezember 2017 

 

 

 

Grundlage der Jobcenter Wuppertal AöR 
 

Die Jobcenter Wuppertal AöR ist eine selbstständige Einrichtung der Stadt Wuppertal in der 

Rechtsform einer Anstalt des öffentlichen Rechts (§ 114a GO). Aufgabe ist die Durchführung 

der Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem Sozialgesetzbuch II (SGB II). Die Aufstellung 

des Jahresabschlusses für 2017 erfolgte nach den Rechnungslegungsvorschriften der Kommu-

nalunternehmensverordnung (KUV), der Gemeindeordnung (GO) und des Handelsgesetzbu-

ches (HGB). 

 

A. Wirtschaftsbericht 2017 

 

A.1. Rahmenbedingungen 2017 

 

Das Geschäftsjahr 2017 der Jobcenter Wuppertal AöR verlief im gegenläufigem Trend zu 2016 

mit steigenden Zahlen von Langzeitleistungsbeziehern. Konkret stieg der Bestand von Langzeit-

leistungsbeziehern im Dezember 2017 im Vorjahresvergleich um 5,7%.  Die Integrationsquote 

sank im Vergleich zu Dezember 2016 leicht um 0,17%. Dieser Rückgang ist jedoch nicht auf 

eine sinkende Anzahl von Integrationen zurückzuführen, sondern der Tatsache geschuldet, 

dass sich die Zahl der erwerbsfähigen Leistungsberechtigten Im Jahresschnitt in 2017 im Ver-

gleich zu 2016 um 1.190 Personen erhöht hat. 
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Rund 6.3001 Menschen wurden in 2017 in Erwerbstätigkeit und Ausbildung vermittelt. Auf-

grund der gesetzlichen Änderung bei den Bleibeberechtigten und der Entwicklung bei den 

Flüchtlingszahlen stieg die Zahl der Regelleistungsberechtigten in Wuppertal zum Vorjah-

resmonat um rund 1,6% auf 49.7482 Menschen an.  

Die Zahl der Bedarfsgemeinschaften bewegte sich ebenfalls unverändert auf hohem Niveau 

und lag im Dezember 2017 bei 24.4882 Bedarfsgemeinschaften. 

Bereits wie im vergangenen Jahr wäre ein besonders niedriger Stand an Regelleistungsberech-

tigten von unter 43.000 Personen zu verzeichnen gewesen, wenn man die rund 7.100 Men-

schen, die als anerkannte Flüchtlinge oder Bleibeberechtigte, die richtigerweise in das SGB II 

übergangen sind, nicht berücksichtigen würde. 

 

Die Zahl der erwerbsfähigen Leistungsberechtigten, die länger als zwei Jahre SGB II-Leistungen 

beziehen, hat im Dezember 2017 um 5,7% im Vergleich zum Vorjahr zugenommen. Diese Ent-

wicklung macht deutlich, dass nunmehr der Personenkreis der geflüchteten Menschen in den 

Langzeitleistungsbezug übergeht. Dieser Personenkreis wird voraussichtlich weiter ansteigen, 

da der Erwerb der Sprachkompetenzen, der für eine Integration in den ersten Arbeitsmarkt 

unerlässlich ist, Zeit benötigt. 

 

Die wesentlichen Kennzahlen für das Jahr 2017 und deren Veränderung zum Vorjahr seien hier 

einmal skizziert: 

 

  

                                                 
1 Quelle: Prognose Jobcenter Wuppertal AöR 
2 Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit; Arbeitsmarktreport; hochgerechnete Werte Dezember 2017 
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Allgemeine Zahlen zum Jahresergebnis 2017 

 

Die Zahl der Bedarfsgemeinschaften blieb im Vergleich zu Vorjahresmonat mit 24.4883 BG auf 

gleichem Niveau. Die Anzahl bei den Regelleistungsempfängern (RLB) ist zum Vorjahr um 785 

Personen auf 49.7483 RLB angestiegen. Die Zahl der Arbeitslosen im SGB II sank im Vergleich 

zum Vorjahr um 10,1% auf 11.6543 Personen. 

 

Rund 6.3004 Personen konnten im Jahr 2017 in sozialversicherungspflichtige Erwerbstätigkeit, 

Ausbildung oder Selbständigkeit vermittelt werden, somit blieb die Anzahl der Integrationen im 

Vergleich zum Vorjahr auf gleich hohem Niveau.  

 

Die Finanzdaten gem. Erfolgsübersicht spiegeln ebenso die Entwicklung wider, die Aufwendun-

gen für die passiven Leistungen stiegen um 22,9 Mio. € auf 187,6 Mio. €. Ebenfalls stiegen die 

Kosten der Unterkunft gegenüber dem Vorjahr um 12,5 Mio. € auf 134,3 Mio. €. 

 

Insgesamt wurden 33,3 Mio. € für Beschäftigungsförderung, Qualifizierung, berufliche Fortbil-

dungen und Lohnkostenzuschüsse ausgegeben, wodurch die zur Verfügung stehenden EGT-

Mittel nahezu vollständig aufgebraucht wurden. 

 

Mit rund 29.7004 Maßnahmeteilnahmen wurde gegenüber dem Vorjahr (28.161 Maßnahme-

teilnahmen) das Ergebnis bestätigt. 

 

Die folgenden Themen standen im Jahr 2017 im Vordergrund: 

 

 Stabilisierung der Zentralen Erstantrags- und Beratungsstelle für Menschen mit aner-

kanntem Fluchthintergrund („zebera“) 

 Fertigstellung eines Personalentwicklungskonzeptes 

 Erhöhung der Prozessqualität  

                                                 
3 Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit; Arbeitsmarktreport; hochgerechnete Werte Dezember 2017 
4  Quelle: Prognose Jobcenter Wuppertal AöR 
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A.2. Zielvereinbarung 

 

Mit dem Ministerium für Arbeit, Integration und Soziales Nordrhein-Westfalen (MAIS NRW) 

wurde eine Vereinbarung zur Erreichung der Ziele und Schwerpunkte der Arbeitsmarkt- und 

Integrationspolitik in der Grundsicherung für Arbeitsuchende in Nordrhein-Westfalen für das 

Jahr 2017 geschlossen. 

Neben einer Präambel, die besonderen Herausforderungen bei der Integration der Geflüchte-

ten Menschen und die bundesweiten Ziele „die Hilfebedürftigkeit zu mindern, Langzeitleis-

tungsbezug vermeiden und Integrationsfortschritte erreichen“ enthält, sind Ziele und kommu-

nale Schwerpunkte der Arbeitsmarkt- und Integrationspolitik in der Grundsicherung für Ar-

beitssuchende in NRW im Jahr 2017 vereinbart worden. Die Zielsetzungen sind dabei, wie folgt: 

 

I. Verringerung der Hilfebedürftigkeit 

Das Ziel zeigt auf, inwieweit es gelingt, dass erwerbsfähige Leistungsberechtigte ihren Lebens-

unterhalt unabhängig von der Grundsicherung aus eigenen Mitteln und Kräften bestreiten, 

damit die Hilfebedürftigkeit insgesamt verringert wird. 

Das Ziel soll insbesondere durch existenzsichernde und nachhaltige Integration in den Arbeits-

markt erreicht werden. 

 

II. Verbesserung der Integration in Erwerbstätigkeit 

Ziel ist es, Hilfebedürftigkeit durch Erwerbstätigkeit zu vermeiden oder zu überwinden. 

Zur Verbesserung der Integration in Erwerbstätigkeit setzt sich die Jobcenter Wuppertal AöR 

darüber hinaus u.a. folgende Ziele: 

 

1. Arbeitsmarktintegration von Zugewanderten im Rahmen eines ganzheitlichen kommu-

nalen Handlungsansatzes 

 Verständigung auf eine gemeinsame interne und externe Kommunikation 
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 Abstimmung in der Maßnahmenplanung, beim Übergangsmanagement und Daten-

transfer 

 Interne Qualifizierung und Wissenstransfer 

 Kooperation mit Institutionen und Verbänden in der Flüchtlingsarbeit, Etablierung 

gemeinsamer Beratungsangebote, Ausbau von Netzwerken und Partnerschaften 

 

2. Qualitative Verbesserung der Integrationsarbeit 

 Verbesserung der Prozessqualität  

 Verbesserung der Datenqualität 

 Bedarfsgerechte Qualifizierung und Weiterbildung 

 Verbesserung der Kommunikationsprozesse an den Schnittstellen zu anderen Orga-

nisationseinheiten 

 

Mit dem MAIS NRW wurde für das Jahr 2017 eine Erhöhung der Integrationsquote im Vergleich 

zu Dezember 2016 um 5% vereinbart. Dies entspricht einer Quote von 18,26%. 

Die Summe der Integrationen lag im September 2017 für die vergangenen 12 Monate bei 6.298 

Integrationen. Dies entspricht einer Quote von 17,45%, somit liegt die Quote 0,66% unter dem 

vereinbarten Ziel zur Kennzahl 2. Der vereinbarte Zielwert wurde in 2017 mit einer Integrati-

onsquote im Jahresendwert von 17,87% leicht unterschritten. 

 

III. Vermeidung von langfristigem Leistungsbezug 

Mit diesem Ziel soll ein besonderes Augenmerk auf diejenigen Leistungsberechtigten gelegt 

werden, die bereits länger im Leistungsbezug sind bzw. ein entsprechendes Risiko aufgrund 

besonderer Problemlagen aufweisen. Damit soll ein Beitrag zum generellen Ziel des SGB II ge-

leistet werden, die Dauer des Hilfebezugs zu verkürzen und die sozialen Teilhabechancen sowie 

die Beschäftigungsfähigkeit auch für marktbenachteiligte Leistungsberechtigte zu verbessern. 
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Mit dem MAIS NRW wurde eine Veränderung um -3,76% zur durchschnittlichen Anzahl der LZB 

zum Vorjahr (2016) auf insgesamt 20.528 Personen vereinbart. 

Im Oktober 2017 bezogen 22.475 Personen aus diesem Personenkreis Leistungen vom Jobcen-

ter Wuppertal. Somit liegt die Zahl der LZB mit absolut 1.947 Personen und relativ 9,5% über 

dem Zielwert. Aufgrund der hohen Zielabweichung zum Beginn des letzten Quartals ist nicht 

mehr damit zu rechnen, dass bei Vorliegen der Endgültigen Werte das Ziel noch erreicht wird. 
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A.3. Signifikante Schwerpunkte im Bereich Integration im Jahr 2017 

 

Die größte Herausforderung war auch 2017 die Integration der anerkannten Geflüchteten. Ge-

genüber dem Vorjahr stieg die Zahl der leistungsberechtigten Geflüchteten nochmals um rund 

2.000 Menschen. Seit Beginn der Flüchtlingskrise in 2015 wurden damit insgesamt rund 8.000 

Menschen mit Fluchthintergrund in das SGB II aufgenommen, davon alleine rund 6.500 aus 

Syrien. Dieser Kraftakt konnte nur gelingen, weil zum einen mit „zebera“ eine auf die Belange 

der Geflüchteten spezialisierte Geschäftsstelle mit über 50 Beschäftigten aufgebaut wurde. 

Zum anderen stehen den Menschen mit Fluchtgeschichte alle Maßnahmen des Jobcenters of-

fen, ergänzt durch zusätzliche Module der Sprachförderung. 

 

Vorteilhaft ist dabei die enge Zusammenarbeit des Jobcenters mit dem Ressort Zuwanderung 

im neuen „Haus der Integration“. Diese gemeinsamen Anstrengungen tragen erste Früchte: 

2017 konnten über 600 Geflüchtete in Arbeit und Ausbildung vermittelt werden, fast dreimal 

so viele wie 2016. 

 

Ein weiterer Schwerpunkt war die Förderung der Beschäftigung von Menschen in schwierigen 

Lebenslagen. Neben rund 1.300 Arbeitsgelegenheiten in rund 50 Beschäftigungsprojekten ge-

hören dazu auch rund 500 sozialversicherungspflichtige Beschäftigungsverhältnisse, die im 

Rahmen von Bundes- und EU-Programmen gefördert werden. Dabei handelt das Jobcenter 

nach dem Prinzip, dass sinnvolle öffentlich geförderte Beschäftigung nicht nur die soziale Teil-

habe der Menschen fördert, sondern auch einen wertvollen Beitrag für das Gemeinwesen leis-

tet. 

 

Da ein anerkannter Berufsabschluss immer noch die beste Voraussetzung für eine Beschäfti-

gung auf dem ersten Arbeitsmarkt bildet, konnte durch eine Spezialisierung der Integrations-

fachkräfte im Bereich berufliche Fortbildung und Umschulung die Zahl der anerkannten Bil-

dungsabschlüsse um knapp 40 Prozent auf 457 gesteigert werden. Die Mittel für diesen Bereich 

sollen auch in den Folgejahren erhöht werden.  
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Seit der Kommunalisierung in 2012 hat das Jobcenter Wuppertal seine sozialräumlichen Aktivi-

täten systematisch ausgebaut. Dieser Ansatz wird auch von der Landesregierung in Düsseldorf 

unterstützt. Allein in 2017 gingen drei Stadtteilprojekte in Oberbarmen und Wichlinghausen an 

den Start, die jeweils zu 90 Prozent aus ESF- und Landesmitteln finanziert werden. Die drei Pro-

jekte wenden sich an unterschiedlichen Zielgruppen: „PrioA“ an Ausbildungssuchende, „Zuhau-

se in Oberbarmen“ an Zuwanderer aus der EU und „75 Familien plus“ an Familien in schwieri-

gen Lebenslagen. Aber allen Projekten ist gemein, dass es sich um aufsuchende Angebote han-

delt, die im konkreten Lebensumfeld der Menschen ansetzen und ämterübergreifend organi-

siert sind. 

 
A.4. Organisatorische und finanzielle Rahmenbedingungen 

 

Für das Jahr 2017 standen für den Eingliederungstitel (kurz EGT genannt) 33,257 Mio. € an 

Bundesmitteln und für den Verwaltungshaushalt (kurz VWK genannt) 42,302 Mio. € an Bundes- 

und kommunalen Mitteln zur Verfügung. 

 

Das Jobcenter Wuppertal hat seinen Personalbestand in 2017 aufgrund des zu erwartenden 

Anstiegs von leistungsberechtigten anerkannten Asylsuchenden und Geflüchteten aufgestockt, 

wovon insbesondere die neu etablierte zentrale Erstantrags- und –beratungsstelle für Geflüch-

tete, zebera, die Arbeitsvermittlung sowie die Eingangszonen und die Leistungsgewährung in 

den Geschäftsstellen profitiert haben. Zum 31.12.2017 waren insgesamt 710 Personen be-

schäftigt. Davon hatten 95 % ein unbefristetes Beschäftigungsverhältnis. Aufgrund von 83 Per-

sonalabgängen im Jahr 2017 beträgt die Fluktuationsquote 11,5 % und liegt somit zu vergleich-

baren Organisationen auf einem mittleren Niveau. 

 

Anfang 2017 wurden alle wichtigen Angebote und Beratungsstellen im Bereich der Arbeits-

marktintegration von Geflüchteten im neuen „Haus der Integration“ gebündelt. In 2018 wer-

den weitere Einheiten des Ressorts Zuwanderung und Integration in das „Haus der Integration“ 

einziehen, so dass damit endgültig alle wichtigen Dienststellen der Kommune im Bereich der 

Zuwanderung unter einem Dach verortet sind. 
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Grundlage der Zusammenarbeit zwischen Jobcenter (zebera), Stadt (Ressort Zuwanderung mit 

der Ausländerbehörde) und Arbeitsagentur (Integration Point) ist die gemeinsame Kooperati-

onsvereinbarung, die im Februar unterzeichnet wurde. Die Kooperationsvereinbarung regelt 

die Kommunikationsstruktur, das rechtskreisübergreifende Übergabemanagement und die 

Schnittstellen zwischen den einzelnen Aufgabenbereichen. 

 
Die Zusammenarbeit hat sich bewährt. Beispielhaft sind hier einige Maßnahmen genannt, die 

2017 auf Grundlage der Kooperationsvereinbarung umgesetzt wurden: 

 

 Einführung der Willkommensmappe in allen Bereichen 

 Austausch auf Leitungsebene (regelmäßiger Jour Fixe) 

 Austausch auf Arbeitsebene (Hospitationen und gemeinsame Teamsitzung) 

 Information über geplante Sprachkursbesuche (Ressort an das Jobcenter) 

 Kollegiale Fallbesprechung bei der Anerkennungsberatung 

 

Jobcenter und Ressort Zuwanderung sind sich einig, dass die Zuweisung zu Integrationskursen 

zeitnah nach Einmündung in den Rechtskreis SGB II erfolgen muss. Nur so ist eine frühzeitige 

Aktivierung sichergestellt und werden die Weichen für einen zielgerichteten und langfristig 

ausgerichteten Integrationsprozess gestellt. 

 

Die Wartezeit zwischen Meldung und tatsächlicher Zuweisung in einen Integrationskurs betrug 

zeitweise acht Monate. Die Ausweitung der Sprachkursplätze konnte mit dem Zuwachs an ge-

meldeten Personen nicht Schritt halten. Auch wenn mittlerweile eine leichte Entspannung ein-

getreten ist, so beträgt die Wartezeit immer noch fünf Monate. Aktuell warten allein im SGB II-

Bezug rund 2.500 Menschen auf die Zuweisung in einen Integrationskurs. 

 

Dabei ist eine gute und aufeinander abgestimmte Zusammenarbeit zwischen der Sprachbera-

tung des Ressorts Zuwanderung und dem Jobcenter Wuppertal das erfolgskritische Kriterium 
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für Zuweisung, Verbleib im Kurs und hoher Auslastung. Die Sprachberatung für Geflüchtete 

erfolgt für alle Geschäftsstellen nach den gleichen Qualitätsstandards. 

 

Alle vorhandenen Personalressourcen von Ressort Zuwanderung und Jobcenter Wuppertal 

werden vor diesem Hintergrund voll ausgeschöpft. Dies beinhaltet auch kurzfristige personelle 

Unterstützungsangebote für die gemeinsame Aufgabenerledigung.  

Die Steuerung in Integrationskurse wird vor dem oben beschriebenen Hintergrund als gemein-

same Aufgabe des Ressorts Integration und dem Jobcenter Wuppertal verstanden und unter 

Berücksichtigung der bestehenden Kooperationsvereinbarung weiterentwickelt und effizienter 

als bisher betrieben. 

 

Neben der Optimierung der Prozess- und Beratungsqualität wird in enger Abstimmung mit den 

Sprachkursträgern das Angebot an Integrationskursen deutlich erhöht. In diesem Zusammen-

hang wird auch der Ausbau von Integrationskursen mit Kinderbetreuung angestrebt. Ziel dieser 

Gemeinschaftsaufgabe ist es, die Wartezeit zwischen Erstgespräch und damit Zuweisung in 

einen Integrationskurs auf vier Wochen zu reduzieren. 

 

Ebenfalls systematisiert wird die frühzeitige Einbindung der Kooperationspartner bei Entwick-

lung und Einführung neuer Projekte oder Maßnahmen, insbesondere dann, wenn der gemein-

same Kundenkreis und die damit verbundene Zuständigkeit betroffen sind. Dies betrifft vor 

allem Starterprogramme, Sprachkurse und gemeinsame Infoveranstaltungen. 

 

Das neue Personalentwicklungskonzept im Jobcenter leitet sich ab aus dem gesetzlichen Auf-

trag, den geschäftspolitischen Zielen und den Unternehmenswerten. Damit bietet das Perso-

nalentwicklungskonzept den verlässlichen strategischen Rahmen für alle Personalentwick-

lungsmaßnahmen im Jobcenter. Es basiert auf den Prämissen Transparenz, Verbindlichkeit und 

Gleichbehandlung und gilt flächendeckend in allen Einheiten der Organisation. 

 

Personalentwicklung als strategischer Ansatz ist in die Gesamtausrichtung des Jobcenters ein-

gebunden. Damit ist sie eng verwoben mit der Positionierung des Jobcenters als Arbeitgeber-
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marke, der Vereinbarkeit Beruf und Familie, der Gleichstellung von Mann und Frau sowie der 

Akzeptanz der ethnischen, religiösen und kulturellen Vielfalt. 

 

Das Jobcenter legt großen Wert darauf, Schlüsselpositionen aus dem eigenen Unternehmen 

heraus zu besetzen. Aufgrund der guten Karrierechancen wirbt das Jobcenter gezielt um ambi-

tionierte Berufsanfänger und Quereinsteiger. Die Personalentwicklung ist damit ein zentrales 

Instrument zur Mitarbeitergewinnung und -bindung.  

 

Die Entwicklungsperspektiven im Jobcenter Wuppertal entsprechen im Bereich horizontaler als 

auch vertikaler Karrierewege denen eines modernen Unternehmens. In den fünf Jahren der 

kommunalen Eigenständigkeit hat sich die Zahl der beruflichen Tätigkeitsfelder im Jobcenter 

auf über 60 verdoppelt. Das liegt zum einen daran, dass das Jobcenter im Rahmen seiner loka-

len Ausrichtung bewusst auch Schnittstellen zu anderen kommunalen Handlungsfeldern be-

setzt wie Inklusion, Übergang Schule Beruf, Stadtteilentwicklung oder Wirtschaftsförderung 

und dabei auch erfolgreich Drittmittel einwirbt. 

 

Zum anderen schafft die Innovations- und Veränderungsdynamik im Jobcenter immer wieder 

neue Stellen und Tätigkeitsfelder. Dies gilt etwa für den Aufbau des „Hauses der Integration“ 

und die Entwicklung rechtskreisübergreifender Konzepte zur Arbeitsmarktintegration von Ge-

flüchteten, die Durchführung eigener arbeitsmarktlicher Maßnahmen oder das Benchlearning 

im Bereich Personalentwicklung. 

 

Das Jobcenter Wuppertal stellt im Bereich seiner planmäßigen Stellen unbefristet ein. Im Wis-

sen um einen in den meisten Fällen längeren gemeinsamen Weg ist das Personalentwicklungs-

konzept für das Jobcenter Verpflichtung und Angebot zugleich, den Mitarbeitenden den best-

möglichen Rahmen für ihre berufliche Entwicklung zu geben. 

 

Valide Anforderungsprofile bilden die Basis für alle Handlungsfelder in der Personalentwicklung 

und ermöglichen erst die strategische und ganzheitliche Ausrichtung der einzelnen Instrumen-

te. Daher wurden 2017 im Rahmen einer umfassenden Anforderungsanalyse Anforderungspro-
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file für alle vorhandenen Stellen in der Jobcenter Wuppertal AöR erstellt, beginnend mit den 

Fachkräften in den Geschäftsstellen. 

 

Die entstandenen Anforderungsprofile für die einzelnen Tätigkeiten im Jobcenter Wuppertal 

sind der verlässliche Ausgangspunkt für nachfolgende Themenfelder wie Mitarbeiterqualifizie-

rung, Personalentwicklungsmaßnahmen, Personalauswahlverfahren, die Stellenbewertung und 

das Beurteilungswesen. 

 

Die Personalauswahl wird nach festgelegten Verfahren und mit größter Sorgfalt unter Berück-

sichtigung der konsequenten Förderung der Gleichstellung von Männern und Frauen im Sinne 

des Gender Mainstreaming durchgeführt. Die Zielsetzung der Personalauswahlverfahren ist es, 

aufgrund der Informationen aus dem Verfahren die richtige Auswahlentscheidung unter den 

potenziell interessierten Bewerberinnen und Bewerbern zu treffen. 

 

Die Auswahlentscheidung wird durch eine Auswahlkommission getroffen. Diese setzt sich aus 

geschulten Personalfachleuten und Führungskräften zusammen und wird von der Gleichstel-

lungsbeauftragten sowie Personal- und ggf. Schwerbehindertenvertretung unterstützt. Über 

Auswahlverfahren zu besetzende Stellen werden in der Regel intern und extern ausgeschrie-

ben. 

 

Eine gelungene Einarbeitung sorgt für das notwendige Rüstzeug, damit die Mitarbeiterinnen 

und Mitarbeiter ihre Aufgaben handlungssicher, kompetent und verantwortungsbewusst erfül-

len können. Dabei beinhaltet die Einarbeitung neben fachlichen Inhalten auch die Vermittlung 

der Unternehmenswerte und der besonderen Sozialkompetenzen für den Kundenumgang.  

 

Dies wird durch eine strukturierte Einarbeitung im Rahmen eines Patenmodells gewährleistet 

(Training on the Job). Besonders geeignete Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter begleiten neue 

Kolleginnen und Kollegen in den ersten sechs Monaten ihrer Tätigkeit und bauen nach vorge-

gebenen Einarbeitungsplänen sukzessive das benötigte Wissen auf. Unterstützt wird die Einar-

beitung durch qualitativ hochwertige interne Qualifizierungsmaßnahmen und Schulungsreihen.  
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Obligatorisch in der Einarbeitung ist die Teilnahme an der sogenannten Einführungswoche, in 

der die neuen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ein fachbereichsübergreifendes Verständnis 

des Jobcenters erhalten. Die Einarbeitung wird eng durch die Führungskräfte anhand regelmä-

ßiger, vergleichbarer und transparenter Feedbacks begleitet. 

Die qualifizierte Weiterbildung der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen als Teil der Personalent-

wicklung stellt deshalb eine grundlegende Voraussetzung zur Erfüllung der beruflichen Anfor-

derungen dar. Grundlage für Qualifizierung und Weiterbildung im Jobcenter ist der Rahmen-

qualifizierungsplan, der ein differenziertes Angebot von über 200 Schulungsmodulen beinhal-

tet. Er dient auch der Nachhaltung, welche Einheiten von den Mitarbeitenden bereits absol-

viert wurden. Basisqualifizierungen und Aufbauschulungen ergänzen sich in sinnvoller Weise. 

 

Die fach- und funktionsbezogene Aufbauqualifizierung ergänzt die für die Wahrnehmung der 

Dienstaufgaben erforderlichen fachlichen Qualifikationen, aktualisiert vorhandene und vermit-

telt neue Kenntnisse, Fähigkeiten und Fertigkeiten, soweit sie im Verlauf der Beschäftigung 

erforderlich werden. Sie ist regelmäßig an die Erfordernisse der jeweiligen Aufgabengebiete 

anzupassen. Sollte das Schulungsangebot nicht ausreichen – meist bei speziellen Bedarfen -, 

werden zusätzlich externe Schulungsangebote genutzt. Besonderen Erfordernissen einzelner 

Mitarbeitender werden durch individuelle Angebote Rechnung getragen. 

 

Gerade Führungspositionen und bedeutende Spezialistenfunktionen erfordern ein besonderes 

Systemverständnis und setzen Kompetenzen voraus, die – aktuell – auf dem allgemeinen Ar-

beitsmarkt nur schwer verfügbar sind. Das Jobcenter setzt deshalb in der Zukunft bei der Be-

setzung dieser herausgehobenen Stellen verstärkt auf den eigenen Nachwuchs, der durch sorg-

fältig geplante, durchgeführte und begleitete Maßnahmen der vertikalen Personalentwicklung 

auf künftige Aufgaben vorbereitet wird. Zusätzlich steht die Einstellung von Mitarbeiterinnen 

und Mitarbeitern von extern auch weiterhin als Option zur Verfügung. 

 

Von den rund 640 Planstellen sind rund 70 Führungspositionen bzw. höherwertige Fachstellen. 

Vertikale Entwicklungsmöglichkeiten sind daher zahlenmäßig beschränkt. Um auch der Mehr-
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zahl der Beschäftigten Entwicklungswege aufzuzeigen, haben die Mitarbeiterinnen und Mitar-

beitern künftig die Möglichkeit, sich neben gängigen Auswahlverfahren durch eine horizontale 

Personalentwicklung beruflich zu verändern. Kolleginnen und Kollegen, die Veränderungswün-

sche haben oder über Förderbedarfe verfügen, können eine gleichwertige Stelle mit anderen 

Schwerpunkten und Inhalten anhand eines standardisierten Verfahrens besetzen. 

 

 

Für die drei großen publikumsintensiven Bereiche Leistung, Integration und Coaching wurde in 

2017 ein ganzheitliches Beratungssystem entwickelt. 

 

Die Fachbereiche Leistung und Integration sowie der Maßnahmebetrieb mit seinen über 30 

Jobcoaches bilden die drei wesentlichen Säulen der Kundenbetreuung. Im Rahmen der Profes-

sionalisierung und Weiterentwicklung des Jobcenters kam es in den letzten Jahren zu einer 

zunehmenden Differenzierung der Organisation und Spezialisierung der Fachkräfte. Die Einfüh-

rung von Sonderteams, die Unterteilung in AV U25, AV Ü25 und FM oder Inhouse-Maßnahmen 

für bestimmte Zielgruppen führte zwar zu deutlichen Verbesserung der fachlichen Beratungs-

qualität, gleichzeitig nahmen aber Unübersichtlichkeit und Schnittstellenprobleme zu. Die ver-

besserte Fachlichkeit ging zu Lasten eines gemeinsamen System- und Beratungsverständnisses. 

Anliegen von Kundinnen und Kunden werden oft nur aus der jeweiligen fachlichen Sicht be-

trachtet anstatt in der Gesamtsicht von Biographie, Familie und sozialem Umfeld. 

 

Die ganzheitliche Sicht auf den einzelnen Menschen bzw. seine Familie ist von Anfang im Leit-

bild des Jobcenters Wuppertal verankert und zieht sich auch wie ein roter Faden durch die ar-

beitsmarktlichen Strategien und Projekte. Durch die zunehmende sozialräumliche Ausrichtung 

des Jobcenters werden ganzheitliche Beratungsansätze und Integrationsstrategien noch wich-

tiger. 

 

Das Personalentwicklungskonzept bietet einen idealen Rahmen, um die Beratungsarbeit im 

Jobcenter Wuppertal auf eine neue qualitative Ebene zu heben. Fachlich natürlich unterschied-
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lich, liegt jedem dieser Konzepte ein gemeinsames wertegeleitetes System- und Beratungsver-

ständnis zugrunde.   

 

Wichtige Eckpunkte des neuen gemeinsamen Beratungsansatzes sind: 

• Die persönliche Beratung der Kundinnen und Kunden steht an allererster Stelle. 

• AV U25, AV Ü25 und FM gehen im ganzheitlichen Stellenprofil der Integrationsfachkraft auf. 

• Komplexe Problem- und Lebenslagen werden von Leistung und Integration gemeinsam be-

arbeitet. 

• Die gesetzliche Beratungspflicht wird im Aufgabenprofil der Fachkräfte verankert. 

• Die sozialintegrative Betreuung der gesamten Bedarfsgemeinschaft erfolgt ganzheitlich 

durch eine Integrationskraft 

• Lebensweltliche Fragen (wie Gesundheit, familiäre Probleme oder Schule) werden in der 

Beratung stärker berücksichtigt als bisher 

• Zur Problemlösung ist, wo rechtlich möglich, die direkte persönliche Kontaktaufnahme 

langwierigen schriftlichen Verfahren vorzuziehen. 

• Handlungs- und Verfahrenshinweise werden vereinfacht, Schnittstellen werden reduziert. 

• Der stärkenorientierte Ansatz gilt für Mitarbeitende und Leistungsberechtigte gleicherma-

ßen. 

 

Die Einführung wird schrittweise in 2018 erfolgen. 

 

Basierend auf dem Selbstverständnis des Jobcenter Wuppertal besteht ein Beschwerdema-

nagement, das eine schnellstmögliche Bearbeitung der Beschwerde ermöglicht. Im Jahr 2017 

wurden insgesamt 239 Beschwerden eingereicht, im Vergleich zum Vorjahr 2016 mit 242 Be-

schwerden ist eine leichte Verbesserung zu verzeichnen.  
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A.5. Lage der Jobcenter Wuppertal AöR 

 

A.5.1. Finanzwirtschaftliche Situation 

 

Die Bilanzsumme der Jobcenter Wuppertal AöR zum 31.12.2017 weist einen Betrag von 26,223 

Mio. € aus. Das Anlagevermögen i. H. v. 0,758 Mio. € besteht im Wesentlichen aus Betriebs- 

und Geschäftsausstattungen in Form von Büroausstattungen und Fahrregalsystemen für die 

Archivierung. Ebenfalls enthalten sind Finanzanlagen i. H. v. 0,293 Mio. € für zukünftige Beam-

tenpensionen.  

Das Umlaufvermögen, anteilig 20,2 % der Bilanzsumme, resultiert überwiegend aus Forderun-

gen gegenüber dem Bund sowie Forderungen gegenüber der Stadt Wuppertal.  

 

Der Rechnungsabgrenzungsposten von 20,176 Mio. €, anteilig 76,9 % der Bilanzsumme, bein-

haltet hauptsächlich die gezahlten Sozial- und Transferleistungen für den ersten Leistungsmo-

nat des folgenden Jahres. 

 

Kapitalseitig werden neben dem unveränderten Eigenkapital von 10.000 €, einem Rückstel-

lungsposten von 3,551 Mio. € sowie Verbindlichkeiten von 2,186 Mio. €, ein passiver Rech-

nungsabgrenzungsposten von 20,011 Mio. € ausgewiesen, der 76,3 % der Bilanzsumme dar-

stellt. Aufgrund eines ausgeglichenen Ergebnisses ist kein Eigenkapitalzuwachs zu verzeichnen. 

 

Die Liquidität der Jobcenter Wuppertal AöR ist aufgrund eines Cashpoolings mit der Stadt 

Wuppertal gewährleistet. 

 

Die Gewinn- und Verlustrechnung (GuV) des Jahres 2017 weist Aufwendungen in Höhe von 

413,580 Mio. € aus. Dem gegenüber stehen Erträge in gleicher Höhe, so dass insgesamt ein 

ausgeglichenes Ergebnis vorliegt. 
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Die Aufwendungen beruhen im Wesentlichen auf den Sozial- und Transferleistungen für Ar-

beitslosengeld II (ALG II) in Höhe von 187,561 Mio. € und für Eingliederungsleistungen (EGT) in 

Höhe von 33,346 Mio. €, die größtenteils durch die Erstattungen des Bundes gedeckt sind.  

Die Leistungen für Kosten der Unterkunft (KdU) inklusive der einmaligen Leistungen in Höhe 

von 134,326 Mio. € und für Bildung und Teilhabe (BuT) in Höhe von 4,887 Mio. € werden größ-

tenteils durch die Stadt Wuppertal gedeckt. 

 

Den Verwaltungsaufwendungen lt. Erfolgsübersicht in Höhe von 42,797 Mio. €, die im Wesent-

lichen 33,324 Mio. € für Personalaufwand enthalten, standen die Erstattungen seitens Kom-

mune (15,2 %) und Bund (84,8 %) entgegen, so dass insgesamt ein ausgeglichenes Ergebnis 

vorliegt. 

 

Des Weiteren sind gem. der Erfolgsübersicht für Projekte und eigenständige Dienstleistungen 

Aufwendungen in Höhe von 8,975 Mio. € entstanden, die in gleicher Höhe durch Drittmittel 

gedeckt wurden. 

 

Die Anzahl der Mitarbeiter/innen ist mit 710 Personen zum 31.12.2017 um 25 Mitarbei-

ter/innen gegenüber dem Vorjahr gestiegen. Ebenfalls hat sich die Anzahl der sich in Elternzeit 

befindlichen Mitarbeiter/innen von 30 auf 36 Personen erhöht. 
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A.5.2. Weitergehende Finanzerläuterungen gem. § 26 KUV 

Die Entwicklung des Eigenkapitals stellt sich wie folgt dar: 

 

 Stand Zugang Umbuchungen Abgang Stand 
 1.1.2017 2017 2017 2017 31.12.2017 
Stammkapital 10.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 10.000,00 € 
Rücklage 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 
Summe 10.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 10.000,00 € 

 

Die Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen entsprechen dem versicherungs-

mathematischen Gutachten der Heubeck AG vom 14.11.2017 und stellen sich wie folgt dar. 

 

 Stand Verbrauch Auflösungen Zugang Stand 
 01.01.2017 2017 2017 2017 31.12.2017 
Pensionsrückstellungen 669.628,00 € 0,00 € 0,00 € 135.446,00 € 805.074,00 € 
Beihilferückstellungen 191.392,00 € 0,00 € 0,00 € 44.993,00 € 236.385,00 € 
Summe 861.020,00 € 0,00 € 0,00 € 180.439,00 € 1.041.459,00 € 

 

Der Rückstellungsspiegel für die sonstigen Rückstellungen zeigt folgendes Bild: 

 Stand 
Inanspruch-

nahme Auflösungen Zugang Stand 
 01.01.2017 2017 2017 2017 31.12.2017 
Urlaub 1.201.290,41 1.201.290,41 0,00 1.257.069,68 1.257.069,68 
Überstunden 433.048,08 433.048,08 0,00 435.674,21 435.674,21 
LOB 431.463,63 431.463,63 0,00 483.023,87 483.023,87 
Externe Jahresab-
schlusskosten 15.400,00 15.400,00 0,00 16.422,00 16.422,00 

Archivierung 230.000,00 0,00 0,00 30.500,00 260.500,00 
Interne Jahresab-
schlusskosten 51.100,00 51.100,00 0,00 50.600,00 50.600,00 

Offene Rechnungen 7.029,28 7.029,28 0,00 5.888,01 5.888,01 
Summe 2.369.331,40 2.139.331,40 0,00 2.279.177,77 2.509.177,77 

 

Die Aufteilung der Erträge und Aufwendungen ist als Erfolgsübersicht nach Bereichen dem An-

hang als Anlage beigefügt. 
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Die Anzahl der Mitarbeiter/innen der Jobcenter Wuppertal AöR veränderte sich wie folgt: 

 

Anzahl der Mitarbeiter 01.01.13 01.01.14 31.12.14 31.12.15 31.12.16 31.12.17 
Gesamtzahl 531 579 580 609 685 710 
davon tariflich Beschäftigte 423 453 450 496 567 592 
davon Beamte 91 90 88 80 81 74 
davon Amtshilfekräfte 17 16 13 10 7 8 
davon Elternzeit   20 29 23 30 36 

 

Im Jahr 2017 betrug der Personalaufwand (incl. Projekte und eigenständige Dienstleistungen) 

36,484 Mio. €, wovon für Gehälter und Bezüge 28,940 Mio. € und für soziale Abgaben sowie 

Aufwendungen für die Altersversorgung 7,544 Mio. € entfielen. 

A.6. Finanzielle und nichtfinanzielle Leistungsindikatoren 

A.6.1. Finanzielle Leistungsindikatoren 

Bei den Umsatzerlösen handelt es sich um die Erstattung der Aufwendungen für die einzelnen 

Leistungsarten durch den Bund, die Stadt Wuppertal und Dritte, die für Leistungsberechtigte 

nach dem SGB II erbracht werden. Im Verhältnis zu den Bedarfsgemeinschaften bzw. Leis-

tungsempfängern werden die monatlichen Durchschnittswerte für die Planung der Folgejahre 

mit den einzelnen Leistungsträgern verwendet.  

A.6.2. Nichtfinanzielle Leistungsindikatoren 

Bei der Jobcenter Wuppertal AöR waren Ende 2017 insgesamt 710 Personen beschäftigt. Zum 

01.01.2017 wurde das Funktionszeitmodell nach einer erfolgreichen Erprobung jobcenterweit 

eingeführt und ist eins der wesentlichen Inhalte der neuen „Dienstvereinbarung Zeit“. Herz-

stück ist der Wegfall der Kernarbeitszeit verbunden mit einer stärkeren Teamorientierung und 

einer höheren Verantwortungsbereitschaft. 

 

Mit diesem neuen Arbeitszeitmodell möchte die Jobcenter Wuppertal AöR ihren Beschäftigten 

mehr Flexibilität einräumen und insbesondere im Blick auf Familien die Vereinbarkeit von Be-

ruf und Familie verbessern. Dies ist ein weiterer wichtiger Schritt auf dem Weg zu einem fami-

lienfreundlichen Betrieb, den die Jobcenter Wuppertal AöR bewusst eingeschlagen hat.  
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B. Chancen- und Risikobericht, Prognose 

B.1. Chancen- und Risikobericht 

 

Die Jobcenter Wuppertal AöR ist definitionsgemäß umlagefinanziert. Aus diesem Grund ist die 

Erstattung der anfallenden Ausgaben durch den Bund bzw. die Stadt Wuppertal sichergestellt.  

Daher bestanden auch im Jahr 2017 keine grundlegenden Risiken bei der Jobcenter Wuppertal 

AöR. Ein zeitnahes Handling der Finanzsysteme ist gegeben. Das Mahnwesen erfolgte über die 

Stadt Wuppertal gemäß vertraglicher Vereinbarung.  

 

Da der Personenkreis der Schuldner in der Regel eine geringe Bonität aufweist und das Ausfall-

risiko relativ hoch ist, gestaltet sich der Forderungseinzug sehr aufwendig. Die Forderungen 

wurden vollständig wertberichtigt, da der Forderungseinzug aus diesem Grund nicht dauerhaft 

gewährleistet ist. 

 

Aufgrund des zu Grunde liegenden Geschäftsmodells bei der AöR werden in den Folgejahren 

keine gravierenden Risiken erwartet. Die Einhaltung der zugewiesenen Budgets und seiner ein-

zelnen Haushaltstitel obliegt dem besonderen Augenmerk des Vorstandes. 

 

Das bestehende Risikomanagementsystem der Jobcenter Wuppertal AöR wird fortlaufend wei-

terentwickelt und trägt insbesondere dazu bei, als geeignetes Frühwarnsystem Risiken recht-

zeitig zu erkennen, aufzuzeigen sowie Schäden zu minimieren bzw. auszuschließen. 

 

Folgende Risikoklassen wurden definiert: 

1. Bagatellrisiko ≤ 50.000 Euro 

2. Geringes Risiko ˃ 50.000 Euro ≤ 500.000 Euro 

3. Mittleres Risiko ˃ 500.000 Euro ≤ 1.000.000 Euro 

4. Schwerwiegendes Risiko ˃ 1.000.000 Euro 
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Daneben werden folgende Eintrittswahrscheinlichkeiten unterschieden: 

1. Geringe Eintrittswahrscheinlichkeit  ≤ 10% 

2. Mittlere Eintrittswahrscheinlichkeit ˃ 10% ≤ 30% 

3. Hohe Eintrittswahrscheinlichkeit ˃ 30% 

 

Zum 31.12.2017 wurden 111 Risiken identifiziert. Hiervon wurden 10% einem erhöhten Risiko 

zugeordnet. Für diese Risiken wurden geeignete Gegenmaßnahmen getroffen. 

 

Allerdings erschwert die verzögerte Regierungsbildung für 2018 eine verlässliche Planung. Oh-

ne genehmigten Bundeshaushalt steht derzeit nur ein „Rumpfbudget“ zur Verfügung, das 

obendrein nur zu 45 % bewirtschaftet werden darf. 

 

Die ersten Signale aus Berlin klingen jedoch positiv. Zum einen soll der „soziale Arbeitsmarkt“ 

als Regelinstrument eingeführt werden, wovon vor allem Langzeitleistungsbeziehende profitie-

ren sollen. Zum anderen wurde in der Koalitionsvereinbarung eine deutliche Aufstockung der 

SGB II-Mittel angekündigt. 

 

B.2. Prognose für das Jahr 2018 

 

Im Verwaltungshaushalt 2018 ist gemäß Mitteilung des BMAS vom 18. Oktober 2017 mit einer 

Zuteilung des Bundes inkl. Ausgabereste von 31,964 Mio. € (Vorjahr 2017: 31,036 Mio. €) und 

flüchtlingsbedingten Mehrbedarfen von 4,144 Mio. € für die Verwaltungskosten der Grundsi-

cherung für Arbeitsuchende zu rechnen. Der Bundesanteil an den Verwaltungskosten beträgt 

somit 36,108 Mio. €. 

 

Der gesetzlich vorgegebene Anteil der Kommune von 15,2 % beträgt somit 6,472 Mio. €.  

Insgesamt ist im Verwaltungshaushalt von einem Gesamtbudget von 42,580 Mio. € auszuge-

hen. 
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Für die Leistungen zur Eingliederung in Arbeit (EGT) werden als Grundbetrag rund 30,273 Mio. 

€ (Vorjahr 2017: 29,228 Mio. €) und als flüchtlingsbedingte Mehrbedarfe 2,302 Mio. € zuge-

teilt. Das Integrationsbudget beläuft sich somit incl. der zu erwartenden Einnahmen und des 

Budgets für Beschäftigungszuschüsse auf einen Betrag von 32,790 Mio. €. 

 

Für das Jahr 2018 hat sich das Jobcenter folgende Schwerpunkte gesetzt: 

 

 Einführung eines ganzheitlichen Beratungskonzeptes 

 Gesundheitsförderung von Langzeitarbeitslosen 

 Weiterentwicklung der Integrationsstrategien für Zugewanderte 

 Einführung betrieblich unterstützter Kinderbetreuung 

 

Wie in 2017 wird auch für 2018 mit mindestens 25.000 Maßnahmeneintritten gerechnet, wo-

bei das Angebot von Ausbildung, über Qualifizierung und Beschäftigungsförderung bis hin zu 

Lohnkostenzuschüssen bei Neueinstellungen reicht. 

Der Fokus wird dabei insbesondere auf die Vermittlung in sozialversicherungspflichtige Er-

werbstätigkeit gelegt. 

 

 

 

Wuppertal, 25.04.2018 

 

 

 

gez. Lenz / Dr. Kletzander / Kastien 

 

Vorstand 
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Jobcenter Wuppertal Anstalt des öffentlichen Rechts, Wuppertal

Bilanz zum 31. Dezember 2017

Aktiva
31.12.2017 31.12.2016

€ €
A. Anlagevermögen

I. Immaterielle Vermögensgegenstände
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche
Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte
sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten 1.642,11 2.112,31

1.642,11 2.112,31
II. Sachanlagen

1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten
einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken 2.360,37 2.568,05

2. Technische Anlagen und Maschinen 821,15 1.115,55
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 460.464,89 474.384,25
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau 0,00 3.108,87

463.646,41 481.176,72
III. Finanzanlagen

Sonstige Ausleihungen 292.541,00 251.342,00

  757.829,52 734.631,03
B. Umlaufvermögen

I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
1. Forderungen gegen Dritte 6.056,38 18.212,29
2. Forderungen gegen den Bund 2.880.710,76 2.753.531,02
3. Forderungen gegen das Land 0,00 2.880,00
4. Forderungen gegen Gemeinden und Gemeindeverbänden 52,70 2.160,00
5. Forderungen gegen die Stadt Wuppertal 2.153.890,81 2.017.769,65
6. Sonstige Vermögendgegenstände 178.275,90 171.840,15

5.218.986,55 4.966.393,11
II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten 69.806,23 77.947,70

5.288.792,78 5.044.340,81

C. Rechnungsabgrenzungsposten 20.176.224,19 19.277.924,77

26.222.846,49 25.056.896,61
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Passiva
31.12.2017 31.12.2016

€ €
A. Eigenkapital

Gezeichnetes Kapital 10.000,00 10.000,00
10.000,00 10.000,00

B. Sonderposten für Zuwendungen 465.288,52 483.289,03
C. Rückstellungen

1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen 1.041.459,00 861.020,00
2. Sonstige Rückstellungen 2.509.177,77 2.369.331,40

3.550.636,77 3.230.351,40
D. Verbindlichkeiten

1. Verbindlichkeiten gegenüber Dritten 144.897,75 114.534,68
2. Verbindlichkeiten gegenüber dem Bund 815.757,48 684.301,46
3. Verbindlichkeiten gegenüber dem Land 292.878,76 0,00
4. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Wuppertal 503.769,20 922.485,73
5. sonstige Verbindlichkeiten 428.498,05 389.887,77

(davon aus Steuern EUR 427.883,05; Vorjahr TEUR 389)
(davon im Rahmen der sozialen Sicherheit EUR 615,00; 
Vorjahr EUR 615,00)

2.185.801,24 2.111.209,64

E. Rechnungsabgrenzungsposten 20.011.119,96 19.222.046,54

26.222.846,49 25.056.896,61
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Jobcenter Wuppertal Anstalt des öffentlichen Rechts

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit 
vom 1. Januar bis 31. Dezember 2017

2017 2016
€ €

1. Umsatzerlöse 370.807.865,36 345.939.338,49
2. Sonstige betriebliche Erträge 42.770.162,85 39.395.365,60
3. Materialaufwand

Aufwendungen für bezogene Leistungen -1.610.121,69 -1.570.559,53
4. Personalaufwand

a) Löhne und Gehälter -28.939.979,47 -25.301.131,15
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung

und für Unterstützung -7.544.102,30 -6.643.226,27
(davon für Altersversorgung € - 2.741.610,46 ; Vorjahr T€ - 2.558)

-36.484.081,77 -31.944.357,42

5. Abschreibungen -64.476,79 -396.265,66
6. Sozial- und Transferleistungen -365.124.328,28 -340.637.150,53
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen -10.174.204,07 -10.748.926,46

120.815,61 37.444,49
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 2.286,39 2.569,51
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen -123.102,00 -40.014,00

10. Ergebnis nach Steuern 0,00 0,00
11. Sonstige Steuern 0,00 0,00
12. Jahresüberschuss/-fehlbetrag 0,00 0,00

5

Der Stadtbote 
Nr. 26/2018

Seite 
29 von 78



Anhang 2017 
 
 
 
 

1 von 14 

 

 

Anhang 

für das Geschäftsjahr vom 01. Januar 2017 bis  

31. Dezember 2017 

 

 

A. Allgemeine Angaben  

 

Die Jobcenter Wuppertal AöR ist eine selbstständige Einrichtung der Stadt Wuppertal in der 

Rechtsform einer Anstalt des öffentlichen Rechts (§ 114a GO). Die Aufstellung des 

Jahresabschlusses für 2017 erfolgte nach den Rechnungslegungsvorschriften der 

Kommunalunternehmensverordnung (KUV), der Gemeindeordnung (GO) und des 

Handelsgesetzbuches (HGB). Es gelten die Vorschriften für große Kapitalgesellschaften. 

 

Für die Gliederung der Gewinn- und Verlustrechnung wird grundsätzlich gemäß § 275 Abs. 2 

HGB das Gesamtkostenverfahren angewandt.  

 

 

B. Erläuterungen zu den Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden 

 

Bei der Aufstellung der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung wurden folgende 

Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden angewandt: 

 

I. Immaterielle Vermögensgegenstände 

Entgeltlich erworbene immaterielle Vermögensgegenstände sind zu Anschaffungskosten 

bilanziert und werden, soweit sie der Abnutzung unterliegen, entsprechend ihrer 

Nutzungsdauer um planmäßige Abschreibungen vermindert. 
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II. Sachanlagen 

Die neu beschafften Sachanlagen sind entsprechend der handelsrechtlichen Vorschriften mit 

den Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten bewertet. Die Abschreibungen werden linear 

vorgenommen. 

 

III. Finanzanlagen 

Die Finanzanlagen sind mit ihren Anschaffungskosten angesetzt. Außerplanmäßige 

Abschreibungen gem. § 253 Abs. 3 S. 5f. HGB waren nicht vorzunehmen. 

 

IV. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 

Die Forderungen sind zum Nennwert bilanziert.  

 

V. Flüssige Mittel 

Die flüssigen Mittel sind zum Nennbetrag angesetzt.  

 

VI. Empfangene investive Zuschüsse 

Die empfangenen Zuschüsse wurden entsprechend den Abschreibungen der bezuschussten 

Anlagegegenstände aufgelöst. 

 

VII. Rückstellungen  

Rückstellungen wurden auf der Grundlage des § 253 HGB ermittelt. Anzusetzen ist hierbei 

der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendige Erfüllungsbetrag gem. § 253 

Abs. 1 S. 2 HGB. Die Rückstellungen berücksichtigen sämtliche ungewisse Verbindlichkeiten. 

 

VIII. Verbindlichkeiten 

Die Verbindlichkeiten sind zum Erfüllungsbetrag passiviert. 
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C. Erläuterungen zum Jahresabschluss 2017 

 

C.1 Erläuterungen zur Bilanz 

 

I. Anlagevermögen 

Im Geschäftsjahr 2017 bestand der Zugang bei Sachanlagen im Wesentlichen aus Mobiliar, 

bei den Finanzanlagen handelt es sich um Einzahlungen auf das Guthaben für die teilweise 

Besicherung von Pensionsverpflichtungen. 

Ein Anlagenspiegel ist dem Anhang als Anlage beigefügt. 

 

II. Forderungen 

Die Erhöhung der Forderungen von ca. 0,25 Mio. € im Vergleich zum Vorjahr resultiert im 

Wesentlichen aus den leicht gestiegenen Forderungen gegen die Stadt Wuppertal in Höhe 

von 0,14 Mio. € und den Bund in Höhe von 0,13 Mio. €. 

 

Forderungsspiegel  

Forderungen Gesamt Bis zu 1 Jahr 

Mehr als 1 
Jahr und bis 
zu 5 Jahre 

Mehr als 5 
Jahre 

Vorjahr 

Forderungen gegen 
Bund 2.880.710,76 € 2.779.793,73 € 42.310,11 € 58.606,92 € 2.753.531,02 € 

Forderungen gegen 
Land 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2.880,00 € 

Forderungen gegen 
Gemeinden u. 
Gemeindeverbände 52,70 € 52,70 € 0,00 € 0,00 € 2.160,00 € 

Forderungen gegen 
Stadt Wuppertal  2.153.890,81 € 2.153.890,81 € 0,00 € 0,00 € 2.017.769,65 € 

Forderungen gegen 
Dritte 6.056,38 € 6.056,38 € 0,00 € 0,00 € 18.212,29 € 

Sonstige 
Vermögens-
gegenstände 178.275,90 € 178.275,90 € 0,00 € 0,00 € 171.840,15 € 

Summe 5.218.986,55 € 5.118.069,52 € 42.310,11 € 58.606,92 € 4.966.393,11 € 

 

Die Forderungen gegen den Bund und die Stadt Wuppertal resultieren grundsätzlich aus 

Lieferungen und Leistungen. 
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Die sonstigen Vermögensgegenstände enthalten Forderungen gegen öffentliche Bereiche 

(hier: die Stadt Düsseldorf) in Höhe von 129.307,00 € (Vorjahr: 129.307,00 €) sowie andere 

sonstige Forderungen (wie z.B. gg. Personal und Schadensersatzforderungen) in Höhe von 

48.968,90 € (Vorjahr: 42.533,15 €). 

  

III. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten 

Aktivisch sind im Wesentlichen folgende Leistungen abgegrenzt worden: 

 Sozial- und Transferleistungen i.H.v. 19.850.254,15 € 

 Personalaufwand Januar 2017 i.H.v. 287.624,44 € 

 

IV. Eigenkapital 

Der Rat der Stadt Wuppertal beschloss am 19.12.2011 die Satzung für das Jobcenter 

Wuppertal in der Rechtsform der Anstalt des öffentlichen Rechts, in der im § 1 Nr. 5 geregelt 

wird, dass das Stammkapital 10.000,00 € beträgt.  

 

Der Eigenkapitalspiegel zeigt folgendes Bild: 

 Stand Zugang Umbuchungen Abgang Stand 

 1.1.2017 2017 2017 2017 31.12.2017 

Stammkapital 10.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 10.000,00 € 

Rücklage 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Summe 10.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 10.000,00 € 

 

V. Sonderposten 

Die Höhe der Sonderposten hängt mit der weiterhin erforderlichen Ausweitung des 

Anlagevermögens und einer 100% igen Bezuschussung zusammen. 

Ein Sonderpostenspiegel ist dem Anhang als Anlage beigefügt. 

 

VI. Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen 

Die Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen entsprechen dem versicherungs-

mathematischen Gutachten der Heubeck AG vom 14.11.2017 und stellen sich wie folgt dar: 
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 Stand Verbrauch Auflösungen Zugang Stand 

 01.01.2017 2017 2017 2017 31.12.2017 

Pensionsrückstellungen 669.628,00 € 0,00 € 0,00 € 135.446,00 € 805.074,00 € 

Beihilferückstellungen 191.392,00 € 0,00 € 0,00 € 44.993,00 € 236.385,00 € 

Summe 861.020,00 € 0,00 € 0,00 € 180.439,00 € 1.041.459,00 € 

 

Der Zugang im Jahr 2017 in Höhe von 180.439,00 € ergibt sich im Wesentlichen aus der 

Rechnungszinsänderung der Rückstellungen in Höhe von 90.049,00 €. 

 

Die Pensions- und Beihilferückstellungen wurden nach der Teilwertmethode unter der 

Berücksichtigung künftiger Entwicklungen sowie der Verwendung des durchschnittlichen 

Zinssatzes der letzten 10 Jahre (bei den Pensionsrückstellungen) bzw. der letzten 7 Jahre (bei 

den Beihilferückstellungen) berechnet. Der 10-jährige Zinssatz beträgt 3,68 % (Vorjahr: 4,01 

%), der 7-jährige Zinssatz beträgt 2,80 % (Vorjahr: 3,24 %). Bei der Berechnung fanden die 

Richttafeln 2005 G von Prof. Dr. Klaus Heubeck Anwendung. 

Die Berechnung der Pensionsrückstellungen wird seit dem Jahr 2016 mit dem 

durchschnittlichen Marktzinssatz der vergangenen 10 Jahre durchgeführt. In der 

Vergangenheit wurde der durchschnittliche Marktzinssatz der vergangenen 7 Jahre 

berücksichtigt. Der Unterschiedsbetrag zwischen dem Ansatz der Rückstellungen nach 

Maßgabe des siebenjährigen und des zehnjährigen Durchschnittszinssatzes beträgt 

191.672,00 € (Vorjahr 140.353,00 €). 

 

VII. Sonstige Rückstellungen 

Der Rückstellungsspiegel für die sonstigen Rückstellungen zeigt folgendes Bild: 

 Stand 
Inanspruchnah

me Auflösungen Zugang Stand 

 01.01.2017 2017 2017 2017 31.12.2017 
Urlaub 1.201.290,41 1.201.290,41 0,00 1.257.069,68 1.257.069,68 

Überstunden 433.048,08 433.048,08 0,00 435.674,21 435.674,21 

LOB 431.463,63 431.463,63 0,00 483.023,87 483.023,87 

Externe 
Jahresabschlusskosten 

15.400,00 15.400,00 0,00 16.422,00 16.422,00 

Archivierung 230.000,00 0,00 0,00 30.500,00 260.500,00 

Interne 
Jahresabschlusskosten 

51.100,00 51.100,00 0,00 50.600,00 50.600,00 

Offene Rechnungen 7.029,28 7.029,28 0,00 5.888,01 5.888,01 

Summe 2.369.331,40 2.139.331,40 0,00 2.279.177,77 2.509.177,77 
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Bei den sonstigen Rückstellungen erfolgt keine Aufzinsung, da es sich nicht um langfristige 

Rückstellungen handelt.  

 

VIII. Verbindlichkeiten 

Die Verbindlichkeiten sind gegenüber dem Niveau des Vorjahres insgesamt leicht gestiegen.  

Gegenüber der Stadt Wuppertal konnten die Verbindlichkeiten zwar um 0,42 Mio. € gesenkt 

werden, jedoch gab es einen Anstieg in etwa gleicher Höhe bei Bund (0,13 Mio. €) und Land 

(0,29 Mio. €). 

Somit ist der Anstieg in Höhe von 75 T€ insgesamt auf Verbindlichkeiten gegenüber Dritten 

und die Sonstigen Verbindlichkeiten zurückzuführen.  

 

Verbindlichkeitenspiegel 

Verbindlichkeiten 

Gesamt 
 
 

31.12.2017 

Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit Vorjahr 
 
 

31.12.2016 bis 1 Jahr 
über 1 

Jahr 

davon 
über 5 
Jahre 

Verbindlichkeiten 
gegen Bund 815.757,48 € 815.757,48 € 0,00 € 0,00 € 684.301,46 € 

Verbindlichkeiten 
gegen Land 292.878,76 € 292.878,76 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Verbindlichkeiten 
gegen Stadt 
Wuppertal 503.769,20 € 503.769,20 € 0,00 € 0,00 € 922.485,73 € 

Verbindlichkeiten 
gegen Dritte 144.897,75 € 144.897,75 € 0,00 € 0,00 € 114.534,68 € 

Sonstige 
Verbindlichkeiten 428.498,05 € 428.498,05 € 0,00 € 0,00 € 389.887,77 € 

Summe 2.185.801,24 € 2.185.801,24 € 0,00 € 0,00 € 2.111.209,64 € 

 

Die Verbindlichkeiten gegen den Bund, Land und die Stadt Wuppertal resultieren 

grundsätzlich aus Lieferungen und Leistungen. 

Für die Verbindlichkeiten sind keine besonderen Sicherheiten bestellt worden. Im Vorjahr 

hatten sämtliche Verbindlichkeiten eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr. 

 

Die sonstigen Verbindlichkeiten enthalten im Wesentlichen Verbindlichkeiten aus Steuern 

(Lohnsteuern) i.H.v. 427.883,05 € (Vorjahr: 389.272,77 €).  
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IV. Passive Rechnungsabgrenzungsposten 

Passivisch sind im Wesentlichen die folgenden Leistungen abgegrenzt worden: 

 Finanzierung Sozial- und Transferleistungen i.H.v. 19.752.053,01 € 

 Finanzierung Personalaufwand Januar 2018 i.H.v. 259.066,95 € 

 

V. Sonstige finanzielle Verpflichtungen 

Sonstige finanzielle Verpflichtungen, bestanden am 31. Dezember 2017 aus Miet- und 

Serviceverträgen in Höhe von 6.665,0 TEUR. 

 

C.2 Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung 

 

I. Angaben zu wesentlichen Änderungen der GuV und der Erfolgsübersicht 

Die Gewinn- und Verlustrechnung des Jahres 2017 weist Aufwendungen in Höhe von 

413,580 Mio. € aus. Dem gegenüber stehen Erträge in gleicher Höhe, so dass insgesamt ein 

ausgeglichenes Ergebnis vorliegt. 

 

Die Aufwendungen beruhen im Wesentlichen auf den Sozial- und Transferleistungen für 

Arbeitslosengeld II (ALG II) in Höhe von 187,561 Mio. € und für Eingliederungsleistungen 

(EGT) in Höhe von 33,346 Mio. €, die größtenteils durch die Erstattungen des Bundes 

gedeckt sind.  

 

Die Leistungen für Kosten der Unterkunft (KdU) inklusive der einmaligen Leistungen in Höhe 

von 134,326 Mio. € und für Bildung und Teilhabe (BuT) in Höhe von 4,887 Mio. € werden 

größtenteils durch die Stadt Wuppertal gedeckt. 

 

Den Verwaltungsaufwendungen gem. Erfolgsübersicht in Höhe von 42,797 Mio. €, die im 

Wesentlichen 33,324 Mio. € für Personalaufwand enthalten, standen die Erstattungen 

seitens Kommune (15,2 %) und Bund (84,8 %) entgegen, so dass insgesamt ein 

ausgeglichenes Ergebnis vorliegt. 
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Des Weiteren sind für Projekte und eigenständige Dienstleistungen Aufwendungen in Höhe 

von 8,975 Mio. € entstanden, die in gleicher Höhe durch Drittmittel gedeckt wurden. 

 

 

II. Umsatzerlöse 

Bei den Umsatzerlösen handelt es sich um die Erstattung der Aufwendungen für die 

einzelnen Leistungsarten durch den Bund, die Stadt Wuppertal und Dritte, die für 

Hilfebedürftige nach dem SGB II erbracht werden.  

 

Die Umsatzerlöse sind im Vergleich zum Vorjahr um 24,869 Mio. € gestiegen. Dies liegt vor 

allem an den gestiegenen Aufwendungen für Sozial- und Transferleistungen, aber auch der 

Ausweitung der Projekte und eigenständigen Dienstleistungen. 

 

Ein Grund für die Erhöhung der Umsatzerlöse liegt u.a. in der Erhöhung des Regelsatzes für 

Arbeitslosengeld II.  

 

III. sonstige betriebliche Erträge 

Die sonstigen betrieblichen Erträge sind im Vergleich zum Vorjahr um 3,375 Mio. € 

gestiegen. Hauptgrund für den Anstieg liegt in der Erhöhung der Erstattungen von Bund und 

der Stadt Wuppertal für den gestiegenen Personalaufwand der Jobcenter Wuppertal AöR, 

der vor allem durch die Einführung der neuen Entgeltordnung entstanden ist. 

 

Die Auflösung der Rückstellungen wurde, wie in den letzten Jahren auch schon, direkt 

aufwandsmindernd verbucht.  

 

IV. Materialaufwendungen 

Unter den Materialaufwendungen sind die Aufwendungen zu finden, die nicht direkt in die 

Rubrik Sozial- oder Transferleistungen fallen, aber trotzdem für die Hilfebedürftigen nach 

dem SGB II erbracht worden sind. 
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Im Vergleich zum Vorjahr sind die Materialaufwendungen leicht angestiegen. Dies liegt u.a. 

an der Ausweitung der Drittmittelprojekte und den hierfür von der Jobcenter Wuppertal 

AöR erbrachten Eigenanteilen. 

 

 

V. Personalaufwendungen 

Die Personalaufwendungen setzen sich aus Gehältern und Bezügen, den Sozialabgaben und 

den entsprechenden Zuführungen bzw. Inanspruchnahmen der Rückstellungen für Pension / 

Beihilfe und Urlaub / Überstunden zusammen. 

 

Aufgrund der Ausweitung des Personals, u.a. für die neu gebildete Geschäftsstelle Zebera, 

und der tariflichen Erhöhungen der Gehälter ist es zu einem Anstieg der 

Personalaufwendungen im Vergleich zum Vorjahr um ca. 4,540 Mio. € gekommen.  

 

VI. sonstige betriebliche Aufwendungen 

In den sonstigen betrieblichen Aufwendungen findet sich der Verwaltungshaushalt der 

Jobcenter Wuppertal AöR wieder. Dieser besteht u.a. aus Aufwendungen für Gebäude, 

Dienstleistungen, Fortbildungen. 

 

Ein Vergleich der Jahre 2016 und 2017 weist eine Senkung von 0,575 Mio. € aus. Dies beruht 

im Wesentlichen auf gesunkenem Aufwand in der Unterhaltung der baulichen Anlagen und 

einer Ersparnis in den Betriebskosten, die unter anderem durch die 

Nebenkostenabrechnung 2015 entstanden ist. 

 

VII. Sozial- und Transferleistungen 

Hierunter fallen die Leistungen für Arbeitslosengeld II, Bildung und Teilhabe, Kosten der 

Unterkunft, Eingliederungsleistungen und nunmehr auch die Leistungen im Zusammenhang 

mit Drittmittelprojekten. 

 

Die Gründe zur Erhöhung der Sozial- und Transferleistungen sind unter Punkt II. zu 

entnehmen. 
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VIII. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 

In den Zinsen und ähnlichen Aufwendungen sind Zinsen aus der Aufzinsung von 

Rückstellungen von 33.053,00 € enthalten. 

 

D. Sonstige Angaben 

 

I. Organe der Anstalt 

Die Zusammensetzung des Verwaltungsrates ist in § 8 der Anstaltssatzung geregelt. Danach 

besteht der Verwaltungsrat aus dem Vorsitzenden und sechs weiteren Mitgliedern. 

Über die originäre Zusammensetzung des Verwaltungsrates beschloss der Rat der Stadt 

Wuppertal im Zuge der Anstaltsgründung. Seit der konstituierenden Sitzung sind für den 

Verwaltungsrat die ordentlichen Mitglieder sowie die persönlichen Stellvertreter bestellt.  

 

Dem Rat der Stadt Wuppertal steht es frei, unterjährig andere Mitglieder / Stellvertreter in 

das Gremium zu entsenden. 

 

Die Mitglieder des Verwaltungsrates im Jahr 2017 sind nachfolgend aufgeführt: 

 

 Dr. Stefan Kühn  Beigeordneter Stadt Wuppertal (Verwaltungsratsvorsitzender) 

 Dr. Johannes Slawig Stadtdirektor/Kämmerer Stadt Wuppertal 

 Thomas Kring  Kaufmann (Selbstständig Der Wein- & Sektladen) 

 Wilfried Michaelis  Rentner 

 Sascha Carsten Schäfner Ratsmitglied der Stadt Wuppertal 

 Christian Schmidt  Student 

 Ludger Pilgram  Sozialarbeiter (down up) 

 

Die Stellvertreter/innen des Verwaltungsrates des Jahres 2017 sind nachfolgend aufgeführt: 

 

 Andreas Mucke  Oberbürgermeister Stadt Wuppertal 

     (Stellvertreter des Verwaltungsratsvorsitzenden) 

 Arnold Norkowsky Pensionär  
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 Ulrike Fischer  Dipl. Päd. Schulsozialarbeiterin (Deutscher Kinderschutzbund) 

 Mark Esteban Palomo wissenschaftlicher Mitarbeiter (MdB Helge Lindh) 

 Barbara Becker  Angestellte (GruMa GmbH) 

 Marcel Gabriel-Simon Dipl. Sozialpädagoge / Bildungsreferent (Kolping-Bildungswerk 

Diözesenverband Essen GmbH) 

 Claudia Radtke  Pensionärin 

 

Die Zusammensetzung des Vorstands ist in § 6 der Anstaltssatzung geregelt. Danach besteht 

der Vorstand aus drei Mitgliedern. Die Mitglieder des Vorstands werden durch den 

Verwaltungsrat bestellt. 

Die originäre Zusammensetzung des Vorstandes unter Benennung des 

Vorstandsvorsitzenden beschloss der Verwaltungsrat in seiner Sitzung am 23.12.2011. Die 

Wiederbestellung der Vorstandsmitglieder für weitere fünf Jahre beschloss der 

Verwaltungsrat in seiner Sitzung am 12.09.2016. 

 

Die Mitglieder des Vorstandes sind nachfolgend aufgeführt: 

 

 Thomas Lenz  Vorstandvorsitzender JC Wuppertal AöR 

 Dr. Andreas Kletzander Mitglied des Vorstands JC Wuppertal AöR 

 Uwe Kastien  Mitglied des Vorstands JC Wuppertal AöR  

 

Für die Tätigkeiten im Geschäftsjahr wurden dem Vorstand 294.554,10 € nebst 23.543,25 € 

übernommener Beiträge an die Zusatzversorgungskasse (ZVK) an Gesamtbezügen gewährt; 

davon entfallen auf Herrn Thomas Lenz 119.101,56 € nebst 9.456,89 (ZVK), auf Herrn Dr. 

Kletzander 87.331,32 € nebst 7.014,12 € (ZVK) und auf Herrn Uwe Kastien 88.121,22 € nebst 

7.072,24 € (ZVK). 

Die Jobcenter Wuppertal AöR (JCW) ist Mitglied in der Rheinischen Zusatzversorgungskasse 

für Gemeinden und Gemeindeverbände (RZVK), Köln. Die hierüber versicherten 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des JCW bzw. deren Hinterbliebene erhalten hieraus 

Versorgungs- und Versicherungsrenten, Sterbegelder sowie Abfindungen. Aufgrund der 

umlagefinanzierten Ausgestaltung der RZVK besteht eine Unterdeckung in Form der 
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Differenz zwischen den von der Einstandspflicht erfassten Versorgungsansprüchen und dem 

anteiligen, auf das JCW entfallenen Vermögen der RZVK. Die umlagepflichtigen Gehälter 

betrugen im Geschäftsjahr 2017 rd. 24.897,0 TEUR bei einem Umlagesatz von 4,25 % und 

einem Sanierungsgeld von 3,5 % für die RZVK. Tendenziell ist aufgrund der demographischen 

Entwicklung von steigenden Umlagesätzen auszugehen. 

Auf der Grundlage des Ratsbeschlusses vom 17.12.2012 wird den Mitgliedern des 

Verwaltungsrates der Jobcenter Wuppertal AöR ab dem 01.01.2013 eine 

Aufwandsentschädigung gem. § 8 Nr. 10 der Satzung der Jobcenter Wuppertal AöR gewährt. 

Die Mitglieder des Verwaltungsrates erhalten somit für Ihre Tätigkeit im Geschäftsjahr 2017 

insgesamt eine Vergütung in Höhe von 818,12 € ausgezahlt. 

Davon entfallen auf Herrn Dr. Kühn 204,52 €, auf Herrn Dr. Slawig 76,70 €, auf Herrn Kring 

115,05 €, auf Herrn Michaelis 115,05 €, auf Herrn Simon 76,70 €, auf Herrn Norkowsky 0,00 

€, auf Herrn Schmidt 115,05 €, auf Herrn Pilgram 115,05 €, auf Herrn Esteban-Palomo 0,00 €, 

auf Frau Radtke 38,35 €, auf Frau Fischer 38,35 €, auf Frau Becker 0,00 € und auf Herrn 

Schäfner 0,00 €.  

 

II. Angaben zu Abschlussprüfungshonoraren 

Die Abschlussprüfer erhalten für das Geschäftsjahr ein Nettohonorar in Höhe von 19,8 T€ für 

ihre Abschlussleistungen. Hierin eingeschlossen ist die Prüfung der Ordnungsmäßigkeit der 

Geschäftsführung und der wirtschaftlichen Verhältnisse nach §53 Abs. 1 Nr. 1 und 2 

Haushaltsgrundsätzegesetz (HGrG). 

 

III. Belegschaft  

Anzahl der Mitarbeiter 01.01.13 01.01.14 31.12.14 31.12.15 31.12.16 31.12.17 

Gesamtzahl 531 579 580 609 685 710 

davon tariflich Beschäftigte 423 453 450 496 567 592 

davon Beamte 91 90 88 80 81 74 

davon Amtshilfekräfte 17 16 13 10 7 8 

davon Elternzeit   20 29 23 30 36 

 

Die obige Tabelle beinhaltet auch Mitarbeiter in Teilzeit. Eine Umrechnung auf Vollzeit-

stellen führt zu 658,9 besetzten Stellen. 
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IV. Angaben gem. KUV 

Das Kommunalunternehmen hält lediglich Betriebsvorrichtungen in geringfügigen Umfang  

(2,4 T€) vor. 

 

Die Entwicklung des Eigenkapitals und der Rückstellungen jeweils unter Angabe von 

Anfangsbestand, Zugängen und Entnahmen ist ebenfalls unter Abschnitt C.1  

angegeben. 

 

Eine Darstellung der Zuordnung nach Bereichen enthält die beigefügte Erfolgsübersicht.  

Die Darstellung des Personalaufwands mittels einer Statistik über die Entwicklung ist unter  

D. III. aufgeführt.  

 

V. Konzernverhältnisse 

Die Jobcenter Wuppertal AöR wird in den Gesamtabschluss der Stadt Wuppertal zum 

31. Dezember 2017 einbezogen (größter und gleichzeitig kleinster Konsolidierungskreis). 

„Konzern“-Mutter ist die Stadt Wuppertal. Diese ist gem. § 116 GO NRW verpflichtet, einen 

Gesamtabschluss aufzustellen. 

 

VI. Ergebnisverwendung 

Die Jobcenter Wuppertal AöR ist umlagefinanziert. Das Jahresergebnis ist daher 

definitionsgemäß immer ausgeglichen. 
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BESTÄTIGUNGSVERMERK DES UNABHÄNGIGEN ABSCHLUSSPRÜFERS

An die Jobcenter Wuppertal AöR, Wuppertal

Prüfungsurteile

Wir haben den Jahresabschluss der Jobcenter Wuppertal AöR, Wuppertal, – bestehend aus der Bi-

lanz zum 31. Dezember 2017 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr vom

1. Januar bis zum 31. Dezember 2017 sowie dem Anhang, einschließlich der Darstellung der Bilan-

zierungs- und Bewertungsmethoden – geprüft. Darüber hinaus haben wir den Lagebericht der Job-

center Wuppertal AöR für das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2017 geprüft.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse

 entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den deutschen han-
delsrechtlichen Vorschriften und den ergänzenden landesrechtlichen Vorschriften und vermit-
telt unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tat-
sächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage des Unterneh-
mens zum 31. Dezember 2017 sowie seiner Ertragslage für das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar
bis zum 31. Dezember 2017 und

 vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des Unter-
nehmens. In allen wesentlichen Belangen steht dieser Lagebericht in Einklang mit dem Jahres-
abschluss, entspricht den deutschen gesetzlichen Vorschriften und stellt die Chancen und Risi-
ken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.

Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen Einwendungen gegen

die Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses und des Lageberichts geführt hat.

Grundlage für die Prüfungsurteile

Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts in Übereinstimmung mit

§ 317 HGB und § 114a Abs. 10 GO NRW i.V.m. § 27 Abs. 2 KUV NRW unter Beachtung der vom

Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Ab-

schlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen

ist im Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und

des Lageberichts“ unseres Bestätigungsvermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von dem Un-

ternehmen unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufs-

rechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstim-

mung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prü-

fungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zum

Jahresabschluss und zum Lagebericht zu dienen.
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Verantwortung der gesetzlichen Vertreter und des Verwaltungsrats für den Jahresabschluss und

den Lagebericht

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresabschlusses, der den

deutschen handelsrechtlichen Vorschriften und den ergänzenden landesrechtlichen Vorschriften

in allen wesentlichen Belangen entspricht, und dafür, dass der Jahresabschluss unter Beachtung

der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen

entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Unternehmens vermittelt. Fer-

ner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in Überein-

stimmung mit den deutschen Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung als notwendig be-

stimmt haben, um die Aufstellung eines Jahresabschlusses zu ermöglichen, der frei von wesentli-

chen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist.

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, die

Fähigkeit des Unternehmens zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu beurteilen. Des Weite-

ren haben sie die Verantwortung, Sachverhalte in Zusammenhang mit der Fortführung der Unter-

nehmenstätigkeit, sofern einschlägig, anzugeben. Darüber hinaus sind sie dafür verantwortlich,

auf der Grundlage des Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit

zu bilanzieren, sofern dem nicht tatsächliche oder rechtliche Gegebenheiten entgegenstehen.

Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Aufstellung des Lageberichts, der

insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des Unternehmens vermittelt sowie in allen wesentli-

chen Belangen mit dem Jahresabschluss in Einklang steht, den deutschen gesetzlichen Vorschrif-

ten entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt. Fer-

ner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Vorkehrungen und Maßnahmen (Sys-

teme), die sie als notwendig erachtet haben, um die Aufstellung eines Lageberichts in Übereinstim-

mung mit den anzuwendenden deutschen gesetzlichen Vorschriften zu ermöglichen, und um aus-

reichende geeignete Nachweise für die Aussagen im Lagebericht erbringen zu können.

Der Verwaltungsrat ist verantwortlich für die Überwachung des Rechnungslegungsprozesses des

Unternehmens zur Aufstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts.

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresabschluss als

Ganzes frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist,

und ob der Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des Unternehmens vermittelt
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sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss sowie mit den bei der Prüfung ge-

wonnenen Erkenntnissen in Einklang steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht

und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt, sowie einen Bestä-

tigungsvermerk zu erteilen, der unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht

beinhaltet.

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in

Übereinstimmung mit § 317 HGB und § 114a Abs. 10 GO NRW i.V.m. § 27 Abs. 2 KUV NRW unter

Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ord-

nungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets

aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus Verstößen oder Unrichtigkeiten resultieren und wer-

den als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln

oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresabschlusses und Lageberichts getroffenen wirt-

schaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grund-

haltung. Darüber hinaus

 identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher – beabsichtigter oder unbeabsichtig-
ter – falscher Darstellungen im Jahresabschluss und im Lagebericht, planen und führen Prü-
fungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die
ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zu dienen. Das
Risiko, dass wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist bei Verstößen hö-
her als bei Unrichtigkeiten, da Verstöße betrügerisches Zusammenwirken, Fälschungen, beab-
sichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner
Kontrollen beinhalten können.

 gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresabschlusses relevanten inter-
nen Kontrollsystem und den für die Prüfung des Lageberichts relevanten Vorkehrungen und
Maßnahmen, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen ange-
messen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieser Systeme des
Unternehmens abzugeben.

 beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rech-
nungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern darge-
stellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben.

 ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des von den gesetzlichen Vertretern
angewandten Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit so-
wie, auf der Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im
Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der
Fähigkeit des Unternehmens zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit aufwerfen können.
Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir ver-
pflichtet, im Bestätigungsvermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresabschluss und im
Lagebericht aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser je-

Der Stadtbote 
Nr. 26/2018

Seite 
46 von 78



Der Stadtbote 
Nr. 26/2018

Seite 
47 von 78



Aufgebote und Kraftloserklärungen von Sparkassenbüchern 
 
Einleitung von Aufgebotsverfahren und Kraftloserklärungen über in Verlust geratene 
Sparkassenbücher  
 
1. Aufgebote 
 
Aufgebote vom Sparkassenbuch 
 
 
Nr. 4230365183 
Nr. 4010504308 
Nr. 3010796625 
Nr. 4228333433 
Nr. 3010960452 
 
 
 
Der Inhaber des Sparkassenbuches wird aufgefordert, seine Rechte unter Vorlage des 
Sparkassenbuches binnen drei Monaten anzumelden, da andernfalls das Sparkassenbuch für 
kraftlos erklärt wird. Die dreimonatige Frist zur Anmeldung der Rechte beginnt mit dem Tag der 
Veröffentlichung im Kassenraum der Hauptstelle Wuppertal-Elberfeld. 
 
 
 
Wuppertal, den 23.08.2018 
 
STADTSPARKASSE WUPPERTAL 
              Der Vorstand 
 
 
 
 
2. Kraftloserklärungen 
 
Kraftloserklärungen vom Sparkassenbuch 
 
 

 
 
 
 
Wuppertal, den  
 
STADTSPARKASSE WUPPERTAL 
     Der Vorstand 
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Benachrichtigung über öffentliche Zustellung 
gemäß § 10 Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW – 

(Benachrichtigung Frau Laura Hammes) 
 
Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit öffentlich zugestellt. Hierdurch können Fristen in 
Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 
 
1. Behörde, für die zugestellt wird: 
 Stadt Wuppertal, Der Oberbürgermeister 
 Jobcenter Wuppertal AöR, Leistung und Recht, Rückforderung, Zimmer: 408 
 Neumarktstr. 40, 42103 Wuppertal 
 Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen werden. 
 
2. Name und letzte bekannte Anschrift des Zustelladressaten: 
 Frau Laura Hammes 
 Stresemannstr. 1, 42275 Wuppertal 
 
3. Datum, Aktenzeichen des Dokuments: 14.08.18, 39148BG0661868, zwei Bescheide 
 

 Das Dokument enthält eine Ladung zu einem Termin oder eine Frist, dessen Versäumnis Rechtsnach-
teile zur Folge haben kann. 

 
Wuppertal, den 29.08.2018 
i. A. 
gez. 
Hönmann 
 
 

Benachrichtigung über öffentliche Zustellung 
gemäß § 10 Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW - 

(Benachrichtigung Herrn Semih Ünaldi) 
 
Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit öffentlich zugestellt. Hierdurch können Fristen in 
Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 
 
1. Behörde, für die zugestellt wird: 

Stadt Wuppertal, Der Oberbürgermeister 
 302.21, Zimmer A-385 
 Johannes-Rau-Platz 1, 42275 Wuppertal 

Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen werden. 
 
2. Name und letzte bekannte Anschrift des Zustelladressaten: 

Herrn Semih Ünaldi 
 Neuhofstr. 23,44795 Bochum 
 
3. Datum, Aktenzeichen des Dokumentes: 16.07.2018, 011491636 SB 89 
 

 Das Dokument enthält eine Ladung zu einem Termin oder eine Frist, dessen Versäumnis Rechtsnach-
teile zur Folge haben kann. 

 
Wuppertal, den 29.08.2018 
i. A.                                                                         
gez. 
Halilovic 
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Benachrichtigung über öffentliche Zustellung 
gemäß § 10 Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW - 

(Benachrichtigung Herrn Tihomir Jergovic) 
 
Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit öffentlich zugestellt. Hierdurch können Fristen in 
Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 
 
1. Behörde, für die zugestellt wird: 

Stadt Wuppertal, Der Oberbürgermeister 
 302.21, Zimmer A-381 
 Johannes-Rau-Platz 1, 42275 Wuppertal 

Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen werden. 
 
2. Name und letzte bekannte Anschrift des Zustelladressaten: 

Herrn Tihomir Jergovic 
 Württembergstr 9,42389 Wuppertal 
 
3. Datum, Aktenzeichen des Dokumentes: 09.08.2018, 011494092 SB 94 
 

 Das Dokument enthält eine Ladung zu einem Termin oder eine Frist, dessen Versäumnis Rechtsnach-
teile zur Folge haben kann. 

 
Wuppertal, den 29.08.2018 
i. A.                                                                         
gez. 
Porysiak 
 
 

Benachrichtigung über öffentliche Zustellung 
gemäß § 10 Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW - 

(Benachrichtigung Frau Suzana Berisa) 
 
Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit öffentlich zugestellt. Hierdurch können Fristen in 
Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 
 
1. Behörde, für die zugestellt wird: 

Stadt Wuppertal, Der Oberbürgermeister 
 302.21, Zimmer A-382 
 Johannes-Rau-Platz 1, 42275 Wuppertal 

Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen werden. 
 
2. Name und letzte bekannte Anschrift des Zustelladressaten: 

Frau Suzana Berisa 
 Tegeler Straße 9,40789 Monheim am Rhein 
 
3. Datum, Aktenzeichen des Dokumentes: 31.07.2018, 011494747 SB 88 
 

 Das Dokument enthält eine Ladung zu einem Termin oder eine Frist, dessen Versäumnis Rechtsnach-
teile zur Folge haben kann. 

 
Wuppertal, den 29.08.2018 
i. A.                                                                         
gez. 
Schleif 
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Benachrichtigung über öffentliche Zustellung 
gemäß § 10 Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW - 

(Benachrichtigung Herrn Detlef Heke) 
 
Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit öffentlich zugestellt. Hierdurch können Fristen in 
Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 
 
1. Behörde, für die zugestellt wird: 

Stadt Wuppertal, Der Oberbürgermeister 
 302.21, Zimmer A-381 
 Johannes-Rau-Platz 1, 42275 Wuppertal 

Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen werden. 
 
2. Name und letzte bekannte Anschrift des Zustelladressaten: 

Herrn Detlef Heke 
 Neu-Iserlohn-Str. 37,44388 Dortmund 
 
3. Datum, Aktenzeichen des Dokumentes: 19.07.2018, 011491546 SB 94 
 

 Das Dokument enthält eine Ladung zu einem Termin oder eine Frist, dessen Versäumnis Rechtsnach-
teile zur Folge haben kann. 

 
Wuppertal, den 29.08.2018 
i. A.                                                                         
gez. 
Malewski 
 
 

Benachrichtigung über öffentliche Zustellung 
gemäß § 10 Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW – 

(Benachrichtigung Herrn Samir Mohamed Yousef Abd El Ruhman) 
 
Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit öffentlich zugestellt. Hierdurch können Fristen in 
Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 
 
1. Behörde, für die zugestellt wird: 
 Stadt Wuppertal, Der Oberbürgermeister 
 Jobcenter Wuppertal AöR, JBC.23, Zimmer: 502 
 Gemarker Ufer 17, 42275 Wuppertal 
 Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen werden. 
 
2. Name und letzte bekannte Anschrift des Zustelladressaten: 
 Herrn  Samir Mohamed Yousef Abd El Ruhman 
 Hürdenstr. 18, 42329 Wuppertal 
 
3. Datum, Aktenzeichen des Dokuments: 02.08.2018, 17-2544318-06-N 
 

 Das Dokument enthält eine Ladung zu einem Termin oder eine Frist, dessen Versäumnis Rechtsnach-
teile zur Folge haben kann. 

 
Wuppertal, den 29.08.2018 
i. A. 
gez. 
Dietrich 
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Benachrichtigung über öffentliche Zustellung 
gemäß § 10 Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW - 

(Benachrichtigung Herrn Nikola Vasilev) 
 
Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit öffentlich zugestellt. Hierdurch können Fristen in 
Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 
 
1. Behörde, für die zugestellt wird: 

Stadt Wuppertal, Der Oberbürgermeister 
 302.21, Zimmer A-382 
 Johannes-Rau-Platz 1, 42275 Wuppertal 

Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen werden. 
 
2. Name und letzte bekannte Anschrift des Zustelladressaten: 

Herrn Nikola Vasilev 
 Kerkhofsweg 33,45896 Gelsenkirchen 
 
3. Datum, Aktenzeichen des Dokumentes: 07.08.2018, 050058944 SB 66 
 

 Das Dokument enthält eine Ladung zu einem Termin oder eine Frist, dessen Versäumnis Rechtsnach-
teile zur Folge haben kann. 

 
Wuppertal, den 29.08.2018 
i. A.                                                                         
gez. 
Lausen 
 
 

Benachrichtigung über öffentliche Zustellung 
gemäß § 10 Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW - 

(Benachrichtigung Herrn Tobias Tscherny) 
 
Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit öffentlich zugestellt. Hierdurch können Fristen in 
Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 
 
1. Behörde, für die zugestellt wird: 

Stadt Wuppertal, Der Oberbürgermeister 
 302.21, Zimmer A-383 
 Johannes-Rau-Platz 1, 42275 Wuppertal 

Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen werden. 
 
2. Name und letzte bekannte Anschrift des Zustelladressaten: 

Herrn Tobias Tscherny 
 Erlenstraße 13,42283 Wuppertal 
 
3. Datum, Aktenzeichen des Dokumentes: 24.07.2018, 060288079 SB 82 
 

 Das Dokument enthält eine Ladung zu einem Termin oder eine Frist, dessen Versäumnis Rechtsnach-
teile zur Folge haben kann. 

 
Wuppertal, den 29.08.2018 
i. A.                                                                         
gez. 
Kastaun 
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Benachrichtigung über öffentliche Zustellung 
gemäß § 10 Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW – 

(Benachrichtigung Herr Norbert Dubiel) 
 
Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit öffentlich zugestellt. Hierdurch können Fristen in 
Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 
 
1. Behörde, für die zugestellt wird: 
 Stadt Wuppertal, Der Oberbürgermeister 
 Jobcenter Wuppertal - AöR, Leistung und Recht - Rückforderung, Zimmer: 405 
 Neumarkstr. 40 in 42103 Wuppertal 
 Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen werden. 
 
2. Name und letzte bekannte Anschrift des Zustelladressaten: 
 Herr Norbert Dubiel 
 c/o Kaminski, Berliner Str. 103, 51063 Köln 
 
3. Datum, Aktenzeichen des Dokuments: 16.08.2018 / 39148BG0667634 
 

 Das Dokument enthält eine Ladung zu einem Termin oder eine Frist, dessen Versäumnis Rechtsnach-
teile zur Folge haben kann. 

 
Wuppertal, den 29.08.2018 
i. A. 
gez. 
Rup 
 
 

Benachrichtigung über öffentliche Zustellung 
gemäß § 10 Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW – 

(Benachrichtigung Frau Iris Motte) 
 
Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit öffentlich zugestellt. Hierdurch können Fristen in 
Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 
 
1. Behörde, für die zugestellt wird: 
 Stadt Wuppertal, Der Oberbürgermeister 
 Jobcenter Wuppertal AöR, Geschäftsstelle 2, Leistungsgewährung, Zimmer: 433 
 Uellendahler Str. 70-72, 42107 Wuppertal 
 Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen werden. 
 
2. Name und letzte bekannte Anschrift des Zustelladressaten: 
 Frau Iris Motte 
 Deweerthstr. 116, 42107 Wuppertal 
 
3. Datum, Aktenzeichen des Dokuments: 16.08.2018, Aktenzeichen 3.242.5.42.58.2361.5 
 

 Das Dokument enthält eine Ladung zu einem Termin oder eine Frist, dessen Versäumnis Rechtsnach-
teile zur Folge haben kann. 

 
Wuppertal, den 29.08.2018 
i. A. 
gez. 
Ryglewski 
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Benachrichtigung über öffentliche Zustellung 
gemäß § 10 Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW - 

(Benachrichtigung Frau Nadine Schröder) 
 
Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit öffentlich zugestellt. Hierdurch können Fristen in 
Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 
 
1. Behörde, für die zugestellt wird: 

Stadt Wuppertal, Der Oberbürgermeister 
 302.21, Zimmer A-381 
 Johannes-Rau-Platz 1, 42275 Wuppertal 

Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen werden. 
 
2. Name und letzte bekannte Anschrift des Zustelladressaten: 

Frau Nadine Schröder 
 Alter Kohlenweg 67,45549 Sprockhövel 
 
3. Datum, Aktenzeichen des Dokumentes: 07.08.2018, 011497608 SB 94 
 

 Das Dokument enthält eine Ladung zu einem Termin oder eine Frist, dessen Versäumnis Rechtsnach-
teile zur Folge haben kann. 

 
Wuppertal, den 29.08.2018 
i. A.                                                                         
gez. 
Porysiak 
 
 

Benachrichtigung über öffentliche Zustellung 
gemäß § 10 Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW - 

(Benachrichtigung Frau Nadine Schröder) 
 
Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit öffentlich zugestellt. Hierdurch können Fristen in 
Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 
 
1. Behörde, für die zugestellt wird: 

Stadt Wuppertal, Der Oberbürgermeister 
 302.21, Zimmer A-393 
 Johannes-Rau-Platz 1, 42275 Wuppertal 

Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen werden. 
 
2. Name und letzte bekannte Anschrift des Zustelladressaten: 

Frau Nadine Schröder 
 Alter Kohlenweg 67,45549 Sprockhövel 
 
3. Datum, Aktenzeichen des Dokumentes: 07.08.2018, 002286540 SB 92 
 

 Das Dokument enthält eine Ladung zu einem Termin oder eine Frist, dessen Versäumnis Rechtsnach-
teile zur Folge haben kann. 

 
Wuppertal, den 29.08.2018 
i. A.                                                                         
gez. 
Porysiak 
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Benachrichtigung über öffentliche Zustellung 
gemäß § 10 Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW – 

(Benachrichtigung Herr Sam Oliver  Krieg) 
 
Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit öffentlich zugestellt. Hierdurch können Fristen in 
Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 
 
1. Behörde, für die zugestellt wird: 
 Stadt Wuppertal, Der Oberbürgermeister 
 Straßenverkehrsamt , 003.31, Zimmer: 128 – 130, 132 
 Müngstener Str. 10, 42285 Wuppertal 
 Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen werden. 
 
2. Name und letzte bekannte Anschrift des Zustelladressaten: 
 Sam Oliver  Krieg 
 Friedrich-Ebert-Str 119  , 42117 Wuppertal 
 
3. Datum, Aktenzeichen des Dokuments: 17.08.2018, 003.31-ET-133553 
 

 Das Dokument enthält eine Ladung zu einem Termin oder eine Frist, dessen Versäumnis Rechtsnach-
teile zur Folge haben kann. 

 
Wuppertal, den 29.08.2018 
i. A. 
gez. 
Etscheid 
 
 

Benachrichtigung über öffentliche Zustellung 
gemäß § 10 Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW – 

(Benachrichtigung Herrn Moner Ahmadi) 
 
Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit öffentlich zugestellt. Hierdurch können Fristen in 
Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 
 
1. Behörde, für die zugestellt wird: 
 Stadt Wuppertal, Der Oberbürgermeister 
 Jobcenter Wuppertal AöR, Leistung und Recht - Rechtsbehelfsstelle, Zimmer: 553 
 Bachstr. 2, 42275 Wuppertal 
 Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen werden. 
 
2. Name und letzte bekannte Anschrift des Zustelladressaten: 
 Herrn  Moner Ahmadi 
 c/o Diakonie Wuppertal Oberstr. 36-38, 42107 Wuppertal 
 
3. Datum, Aktenzeichen des Dokuments: 20.07.2018, 39148BG0532767 
 

 Das Dokument enthält eine Ladung zu einem Termin oder eine Frist, dessen Versäumnis Rechtsnach-
teile zur Folge haben kann. 

 
Wuppertal, den 29.08.2018 
i. A. 
gez. 
Heringhaus 
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Benachrichtigung über öffentliche Zustellung 
gemäß § 10 Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW – 

(Benachrichtigung Frau Aneta Ewa Domzala)  
 
Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit öffentlich zugestellt. Hierdurch können Fristen in 
Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 
 
1. Behörde, für die zugestellt wird: 
 Stadt Wuppertal, Der Oberbürgermeister 
 Stadtbetrieb Feuerwehr, SB 304.52,  Rettungsdienstgebührenabrechnungsstelle, Zimmer: D213 
 August-Bebel-Str 55, 42109 Wuppertal 
 Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen werden. 
 
2. Name und letzte bekannte Anschrift des Zustelladressaten: 
 Frau Aneta Ewa Domzala 
 Ohne festen Wohnsitz, Wuppertal 
 
3. Datum, Aktenzeichen des Dokuments:16.08.18 304.52 – 12140968756 12140968798 12140969242 

12140969226 
 

 Das Dokument enthält eine Ladung zu einem Termin, dessen Versäumnis Rechtsnachteile zur Folge 
haben kann. 

 
Wuppertal, den 29.08.2018 
i. A. 
gez. 
Scherner 
 

Benachrichtigung über öffentliche Zustellung 
gemäß § 10 Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW – 

(Benachrichtigung Herrn Marek Szymas)  
 
Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit öffentlich zugestellt. Hierdurch können Fristen in 
Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 
 
1. Behörde, für die zugestellt wird: 
 Stadt Wuppertal, Der Oberbürgermeister 
 Stadtbetrieb Feuerwehr, SB 304.52,  Rettungsdienstgebührenabrechnungsstelle, Zimmer: D213 
 August-Bebel-Str 55, 42109 Wuppertal 
 Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen werden. 
 
2. Name und letzte bekannte Anschrift des Zustelladressaten: 
 Herrn Marek Szymas 
 Ohne festen Wohnsitz, Wuppertal 
 
3. Datum, Aktenzeichen des Dokuments:16.08.18 304.52 – 12140969259 
 

 Das Dokument enthält eine Ladung zu einem Termin, dessen Versäumnis Rechtsnachteile zur Folge 
haben kann. 

 
Wuppertal, den 29.08.2018 
i. A. 
gez. 
Scherner 
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Benachrichtigung über öffentliche Zustellung 
gemäß § 10 Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW – 

(Benachrichtigung Herrn Ferdynand Lis)  
 
Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit öffentlich zugestellt. Hierdurch können Fristen in 
Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 
 
1. Behörde, für die zugestellt wird: 
 Stadt Wuppertal, Der Oberbürgermeister 
 Stadtbetrieb Feuerwehr, SB 304.52,  Rettungsdienstgebührenabrechnungsstelle, Zimmer: D213 
 August-Bebel-Str 55, 42109 Wuppertal 
 Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen werden. 
 
2. Name und letzte bekannte Anschrift des Zustelladressaten: 
 Herrn Ferdynand Lis 
 Ohne festen Wohnsitz, Wuppertal 
 
3. Datum, Aktenzeichen des Dokuments:16.08.18 304.52 – 12140969077 12140969119 12140969135 

12140969168 12140969127 
 

 Das Dokument enthält eine Ladung zu einem Termin, dessen Versäumnis Rechtsnachteile zur Folge 
haben kann. 

 
Wuppertal, den 29.08.2018 
i. A. 
gez. 
Scherner 
 

Benachrichtigung über öffentliche Zustellung 
gemäß § 10 Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW – 

(Benachrichtigung Herrn Krzysztof Kowalski)  
 
Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit öffentlich zugestellt. Hierdurch können Fristen in 
Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 
 
1. Behörde, für die zugestellt wird: 
 Stadt Wuppertal, Der Oberbürgermeister 
 Stadtbetrieb Feuerwehr, SB 304.52,  Rettungsdienstgebührenabrechnungsstelle, Zimmer: D213 
 August-Bebel-Str 55, 42109 Wuppertal 
 Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen werden. 
 
2. Name und letzte bekannte Anschrift des Zustelladressaten: 
 Herrn Krzysztof Kowalski 
 Ohne festen Wohnsitz, Wuppertal 
 
3. Datum, Aktenzeichen des Dokuments:16.08.18 304.52 – 12140968053 12140968863 
 

 Das Dokument enthält eine Ladung zu einem Termin, dessen Versäumnis Rechtsnachteile zur Folge 
haben kann. 

 
Wuppertal, den 29.08.2018 
i. A. 
gez. 
Scherner 
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Benachrichtigung über öffentliche Zustellung 
gemäß § 10 Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW – 

(Benachrichtigung Frau Danijela Puscenik)  
 
Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit öffentlich zugestellt. Hierdurch können Fristen in 
Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 
 
1. Behörde, für die zugestellt wird: 
 Stadt Wuppertal, Der Oberbürgermeister 
 Stadtbetrieb Feuerwehr, SB 304.52,  Rettungsdienstgebührenabrechnungsstelle, Zimmer: D213 
 August-Bebel-Str 55, 42109 Wuppertal 
 Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen werden. 
 
2. Name und letzte bekannte Anschrift des Zustelladressaten: 
 Frau Danijela Puscenik 
 Ohne festen Wohnsitz, Wuppertal 
 
3. Datum, Aktenzeichen des Dokuments:16.08.18 304.52 – 12140967782 
 

 Das Dokument enthält eine Ladung zu einem Termin, dessen Versäumnis Rechtsnachteile zur Folge 
haben kann. 

 
Wuppertal, den 29.08.2018 
i. A. 
gez. 
Scherner 
 

Benachrichtigung über öffentliche Zustellung 
gemäß § 10 Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW – 

(Benachrichtigung Herrn Waldemar Szalachan)  
 
Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit öffentlich zugestellt. Hierdurch können Fristen in 
Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 
 
1. Behörde, für die zugestellt wird: 
 Stadt Wuppertal, Der Oberbürgermeister 
 Stadtbetrieb Feuerwehr, SB 304.52,  Rettungsdienstgebührenabrechnungsstelle, Zimmer: D213 
 August-Bebel-Str 55, 42109 Wuppertal 
 Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen werden. 
 
2. Name und letzte bekannte Anschrift des Zustelladressaten: 
 Herrn Waldemar Szalachan 
 Ohne festen Wohnsitz, Wuppertal 
 
3. Datum, Aktenzeichen des Dokuments:16.08.18 304.52 – 12140967873 12140968129 12140968806 

12140969150 12140969176 
 

 Das Dokument enthält eine Ladung zu einem Termin, dessen Versäumnis Rechtsnachteile zur Folge 
haben kann. 

 
Wuppertal, den 29.08.2018 
i. A. 
gez. 
Scherner 
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Benachrichtigung über öffentliche Zustellung 
gemäß § 10 Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW – 

(Benachrichtigung Herrn Lukasz Trafas)  
 
Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit öffentlich zugestellt. Hierdurch können Fristen in 
Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 
 
1. Behörde, für die zugestellt wird: 
 Stadt Wuppertal, Der Oberbürgermeister 
 Stadtbetrieb Feuerwehr, SB 304.52,  Rettungsdienstgebührenabrechnungsstelle, Zimmer: D213 
 August-Bebel-Str 55, 42109 Wuppertal 
 Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen werden. 
 
2. Name und letzte bekannte Anschrift des Zustelladressaten: 
 Herrn Lukasz Trafas 
 Ohne festen Wohnsitz, Wuppertal 
 
3. Datum, Aktenzeichen des Dokuments:16.08.18 304.52 – 12140967741 12140967758 
 

 Das Dokument enthält eine Ladung zu einem Termin, dessen Versäumnis Rechtsnachteile zur Folge 
haben kann. 

 
Wuppertal, den 29.08.2018 
i. A. 
gez. 
Scherner 
 
 

Benachrichtigung über öffentliche Zustellung 
gemäß § 10 Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW – 

(Benachrichtigung Herrn Ryszard Plociennik)  
 
Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit öffentlich zugestellt. Hierdurch können Fristen in 
Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 
 
1. Behörde, für die zugestellt wird: 
 Stadt Wuppertal, Der Oberbürgermeister 
 Stadtbetrieb Feuerwehr, SB 304.52,  Rettungsdienstgebührenabrechnungsstelle, Zimmer: D213 
 August-Bebel-Str 55, 42109 Wuppertal 
 Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen werden. 
 
2. Name und letzte bekannte Anschrift des Zustelladressaten: 
 Herrn Ryszard Plociennik 
 Ohne festen Wohnsitz, Wuppertal 
 
3. Datum, Aktenzeichen des Dokuments:16.08.18 304.52 – 12140967907 
 

 Das Dokument enthält eine Ladung zu einem Termin, dessen Versäumnis Rechtsnachteile zur Folge 
haben kann. 

 
Wuppertal, den 29.08.2018 
i. A. 
gez. 
Scherner 
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Benachrichtigung über öffentliche Zustellung 
gemäß § 10 Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW – 

(Benachrichtigung Herrn Mahmut Mamutovski)  
 
Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit öffentlich zugestellt. Hierdurch können Fristen in 
Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 
 
1. Behörde, für die zugestellt wird: 
 Stadt Wuppertal, Der Oberbürgermeister 
 Stadtbetrieb Feuerwehr, SB 304.52,  Rettungsdienstgebührenabrechnungsstelle, Zimmer: D213 
 August-Bebel-Str 55, 42109 Wuppertal 
 Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen werden. 
 
2. Name und letzte bekannte Anschrift des Zustelladressaten: 
 Herrn Mahmut Mamutovski 
 Ohne festen Wohnsitz, Wuppertal 
 
3. Datum, Aktenzeichen des Dokuments:16.08.18 304.52 – 12140967709 12140967717 
 

 Das Dokument enthält eine Ladung zu einem Termin, dessen Versäumnis Rechtsnachteile zur Folge 
haben kann. 

 
Wuppertal, den 29.08.2018 
i. A. 
gez. 
Scherner 
 
 

Benachrichtigung über öffentliche Zustellung 
gemäß § 10 Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW – 

(Benachrichtigung Herrn Akhmed Kostoeva)  
 
Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit öffentlich zugestellt. Hierdurch können Fristen in 
Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 
 
1. Behörde, für die zugestellt wird: 
 Stadt Wuppertal, Der Oberbürgermeister 
 Stadtbetrieb Feuerwehr, SB 304.52,  Rettungsdienstgebührenabrechnungsstelle, Zimmer: D213 
 August-Bebel-Str 55, 42109 Wuppertal 
 Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen werden. 
 
2. Name und letzte bekannte Anschrift des Zustelladressaten: 
 Herrn Akhmed Kostoeva 
 Ohne festen Wohnsitz, Wuppertal 
 
3. Datum, Aktenzeichen des Dokuments:16.08.18 304.52 – 12140968897 
 

 Das Dokument enthält eine Ladung zu einem Termin, dessen Versäumnis Rechtsnachteile zur Folge 
haben kann. 

 
Wuppertal, den 29.08.2018 
i. A. 
gez. 
Scherner 
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Benachrichtigung über öffentliche Zustellung 
gemäß § 10 Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW – 

(Benachrichtigung Herrn Salah Dine Ayat)  
 
Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit öffentlich zugestellt. Hierdurch können Fristen in 
Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 
 
1. Behörde, für die zugestellt wird: 
 Stadt Wuppertal, Der Oberbürgermeister 
 Stadtbetrieb Feuerwehr, SB 304.52,  Rettungsdienstgebührenabrechnungsstelle, Zimmer: D213 
 August-Bebel-Str 55, 42109 Wuppertal 
 Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen werden. 
 
2. Name und letzte bekannte Anschrift des Zustelladressaten: 
 Herrn Salah Dine Ayat 
 Ohne festen Wohnsitz, Wuppertal 
 
3. Datum, Aktenzeichen des Dokuments:16.08.18 304.52 – 12140968921 12140968905 12140968913 
 

 Das Dokument enthält eine Ladung zu einem Termin, dessen Versäumnis Rechtsnachteile zur Folge 
haben kann. 

 
Wuppertal, den 29.08.2018 
i. A. 
gez. 
Scherner 
 
 

Benachrichtigung über öffentliche Zustellung 
gemäß § 10 Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW – 

(Benachrichtigung Herrn Patrick Schmitz)  
 
Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit öffentlich zugestellt. Hierdurch können Fristen in 
Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 
 
1. Behörde, für die zugestellt wird: 
 Stadt Wuppertal, Der Oberbürgermeister 
 Stadtbetrieb Feuerwehr, SB 304.52,  Rettungsdienstgebührenabrechnungsstelle, Zimmer: D213 
 August-Bebel-Str 55, 42109 Wuppertal 
 Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen werden. 
 
2. Name und letzte bekannte Anschrift des Zustelladressaten: 
 Herrn Patrick Schmitz 
 Ohne festen Wohnsitz, Wuppertal 
 
3. Datum, Aktenzeichen des Dokuments:16.08.18 304.52 – 12140968772 
 

 Das Dokument enthält eine Ladung zu einem Termin, dessen Versäumnis Rechtsnachteile zur Folge 
haben kann. 

 
Wuppertal, den 29.08.2018 
i. A. 
gez. 
Scherner 
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Benachrichtigung über öffentliche Zustellung 
gemäß § 10 Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW – 

(Benachrichtigung Herrn Marek Pieczonka)  
 
Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit öffentlich zugestellt. Hierdurch können Fristen in 
Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 
 
1. Behörde, für die zugestellt wird: 
 Stadt Wuppertal, Der Oberbürgermeister 
 Stadtbetrieb Feuerwehr, SB 304.52,  Rettungsdienstgebührenabrechnungsstelle, Zimmer: D213 
 August-Bebel-Str 55, 42109 Wuppertal 
 Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen werden. 
 
2. Name und letzte bekannte Anschrift des Zustelladressaten: 
 Herrn Marek Pieczonka 
 Ohne festen Wohnsitz, Wuppertal 
 
3. Datum, Aktenzeichen des Dokuments:16.08.18 304.52 – 12140968848 12140968855 
 

 Das Dokument enthält eine Ladung zu einem Termin, dessen Versäumnis Rechtsnachteile zur Folge 
haben kann. 

 
Wuppertal, den 29.08.2018 
i. A. 
gez. 
Scherner 
 
 

Benachrichtigung über öffentliche Zustellung 
gemäß § 10 Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW – 

(Benachrichtigung Herrn Andrezej Karas)  
 
Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit öffentlich zugestellt. Hierdurch können Fristen in 
Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 
 
1. Behörde, für die zugestellt wird: 
 Stadt Wuppertal, Der Oberbürgermeister 
 Stadtbetrieb Feuerwehr, SB 304.52,  Rettungsdienstgebührenabrechnungsstelle, Zimmer: D213 
 August-Bebel-Str 55, 42109 Wuppertal 
 Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen werden. 
 
2. Name und letzte bekannte Anschrift des Zustelladressaten: 
 Herrn Andrezej Karas 
 Ohne festen Wohnsitz, Wuppertal 
 
3. Datum, Aktenzeichen des Dokuments:16.08.18 304.52 – 12140967899 
 

 Das Dokument enthält eine Ladung zu einem Termin, dessen Versäumnis Rechtsnachteile zur Folge 
haben kann. 

 
Wuppertal, den 29.08.2018 
i. A. 
gez. 
Scherner 
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Benachrichtigung über öffentliche Zustellung 
gemäß § 10 Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW – 

(Benachrichtigung Herrn Jutiar Kasim) 
 
Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit öffentlich zugestellt. Hierdurch können Fristen in 
Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 
 
1. Behörde, für die zugestellt wird: 
 Stadt Wuppertal, Der Oberbürgermeister 
 Strassenverkehrsamt, Abteilung, Zimmer: 117 
 Müngstener Str. 10, 42285 Wuppertal 
 Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen werden. 
 
2. Name und letzte bekannte Anschrift des Zustelladressaten: 
 Herrn Jutiar Kasim 
 Burgstr. 1, 42103 Wuppertal 
 
3. Datum, Aktenzeichen des Dokuments: 16.08.18, 30339 
 

 Das Dokument enthält eine Ladung zu einem Termin, dessen Versäumnis Rechtsnachteile zur Folge 
haben kann. 

 
Wuppertal, den 29.08.2018 
i. A. 
gez. 
Quednau 
 
 

Benachrichtigung über öffentliche Zustellung 
gemäß § 10 Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW - 

(Benachrichtigung Herrn Atanas Orlinov Mihaylov) 
 
Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit öffentlich zugestellt. Hierdurch können Fristen in 
Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 
 
1. Behörde, für die zugestellt wird: 

Stadt Wuppertal, Der Oberbürgermeister 
 302.21, Zimmer A-383 
 Johannes-Rau-Platz 1, 42275 Wuppertal 

Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen werden. 
 
2. Name und letzte bekannte Anschrift des Zustelladressaten: 

Herrn Atanas Orlinov Mihaylov 
 Im Koven 6,42553 Velbert 
 
3. Datum, Aktenzeichen des Dokumentes: 14.08.2018, 011472394 SB 82 
 

 Das Dokument enthält eine Ladung zu einem Termin oder eine Frist, dessen Versäumnis Rechtsnach-
teile zur Folge haben kann. 

 
Wuppertal, den 29.08.2018 
i. A.                                                                         
gez. 
Mastronicola 
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Benachrichtigung über öffentliche Zustellung 
gemäß § 10 Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW - 

(Benachrichtigung Frau Michaela Pottkamp) 
 
Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit öffentlich zugestellt. Hierdurch können Fristen in 
Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 
 
1. Behörde, für die zugestellt wird: 

Stadt Wuppertal, Der Oberbürgermeister 
 302.21, Zimmer A-390 
 Johannes-Rau-Platz 1, 42275 Wuppertal 

Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen werden. 
 
2. Name und letzte bekannte Anschrift des Zustelladressaten: 

Frau Michaela Pottkamp 
 Lützowstraße 7,42329 Wuppertal 
 
3. Datum, Aktenzeichen des Dokumentes: 31.07.2018, 060286859 SB 3 
 

 Das Dokument enthält eine Ladung zu einem Termin oder eine Frist, dessen Versäumnis Rechtsnach-
teile zur Folge haben kann. 

 
Wuppertal, den 29.08.2018 
i. A.                                                                         
gez. 
Lausen 
 
 

Benachrichtigung über öffentliche Zustellung 
gemäß § 10 Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW - 

(Benachrichtigung Herrn Madalin-Ghita Munteanu) 
 
Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit öffentlich zugestellt. Hierdurch können Fristen in 
Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 
 
1. Behörde, für die zugestellt wird: 

Stadt Wuppertal, Der Oberbürgermeister 
 302.21, Zimmer A-383 
 Johannes-Rau-Platz 1, 42275 Wuppertal 

Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen werden. 
 
2. Name und letzte bekannte Anschrift des Zustelladressaten: 

Herrn Madalin-Ghita Munteanu 
 Anilinstr 30,42115 Wuppertal 
 
3. Datum, Aktenzeichen des Dokumentes: 14.08.2018, 011493688 SB 82 
 

 Das Dokument enthält eine Ladung zu einem Termin oder eine Frist, dessen Versäumnis Rechtsnach-
teile zur Folge haben kann. 

 
Wuppertal, den 29.08.2018 
i. A.                                                                         
gez. 
Mastronicola 
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Benachrichtigung über öffentliche Zustellung 
gemäß § 10 Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW – 

(Benachrichtigung Herr Daniel  Durbac) 
 
Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit öffentlich zugestellt. Hierdurch können Fristen in 
Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 
 
1. Behörde, für die zugestellt wird: 
 Stadt Wuppertal, Der Oberbürgermeister 
 Straßenverkehrsamt , 003.31, Zimmer: 128 – 130, 132 
 Müngstener Str. 10, 42285 Wuppertal 
 Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen werden. 
 
2. Name und letzte bekannte Anschrift des Zustelladressaten: 
 Daniel  Durbac 
 Feldstr 26  , 42275 Wuppertal 
 
3. Datum, Aktenzeichen des Dokuments: 20.08.2018, 003.31-ET-357989 
 

 Das Dokument enthält eine Ladung zu einem Termin oder eine Frist, dessen Versäumnis Rechtsnach-
teile zur Folge haben kann. 

 
Wuppertal, den 29.08.2018 
i. A. 
gez. 
Etscheid 
 
 

Benachrichtigung über öffentliche Zustellung 
gemäß § 10 Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW – 

(Benachrichtigung Herrn Daniel  Tešić     ) 
 
Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit öffentlich zugestellt. Hierdurch können Fristen in 
Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 
 
1. Behörde, für die zugestellt wird: 
 Stadt Wuppertal, Der Oberbürgermeister 
 Strassenverkehrsamt, Abteilung, Zimmer: 117 
 Müngstener Str. 10, 42285 Wuppertal 
 Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen werden. 
 
2. Name und letzte bekannte Anschrift des Zustelladressaten: 
 Herrn Daniel Tešić 
 Hermannstr. 25b, 42277 Wuppertal 
 
3. Datum, Aktenzeichen des Dokuments: 16.08.18, Az.:30383 
 

 Das Dokument enthält eine Ladung zu einem Termin, dessen Versäumnis Rechtsnachteile zur Folge 
haben kann. 

 
Wuppertal, den 29.08.2018 
i. A. 
gez. 
Quednau 
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Benachrichtigung über öffentliche Zustellung 
gemäß § 10 Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW – 

(Benachrichtigung Herrn Wilfried Eugene) 
 
Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit öffentlich zugestellt. Hierdurch können Fristen in 
Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 
 
1. Behörde, für die zugestellt wird: 
 Stadt Wuppertal, Der Oberbürgermeister 
 Ressort Finanzen, Steueramt, 403.21, Zimmer: D-217 
 Johannes-Rau-Platz 1, 42275 Wuppertal 
 Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen werden. 
 
2. Name und letzte bekannte Anschrift des Zustelladressaten: 
 Herrn Wilfried Eugene 
 Rübenstr. 13, 42289 Wuppertal 
 
3. Datum, Aktenzeichen des Dokuments: 10.08.2018, 403.21- 04017331 
 

 Das Dokument enthält eine Ladung zu einem Termin oder eine Frist, dessen Versäumnis Rechtsnach-
teile zur Folge haben kann. 

 
Wuppertal, den 29.08.2018 
i. A. 
gez. 
Ehehalt 
 
 

Benachrichtigung über öffentliche Zustellung 
gemäß § 10 Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW – 

(Benachrichtigung Herr Tobias Tscherny) 
 
Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit öffentlich zugestellt. Hierdurch können Fristen in Gang 
gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 
 
1. Behörde, für die zugestellt wird: 
 Stadt Wuppertal, Der Oberbürgermeister 
 Strassenverkehrsamt, Abteilung, Zimmer: 117 
 Müngstener Str. 10, 42285 Wuppertal 
 Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen werden. 
 
2. Name und letzte bekannte Anschrift des Zustelladressaten: 
 Herrn Tobias Tscherny 
 Erlenstr. 99, 42283 Wuppertal 
 
3. Datum, Aktenzeichen des Dokuments: 21.08.18, Az.:30507 
 

 Das Dokument enthält eine Ladung zu einem Termin, dessen Versäumnis Rechtsnachteile zur Folge ha-
ben kann. 

 
Wuppertal, den 29.08.2018 
i. A. 
gez. 
Quednau 
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Benachrichtigung über öffentliche Zustellung 
gemäß § 10 Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW – 

(Benachrichtigung Frau Gülcin Baumgarten) 
 
Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit öffentlich zugestellt. Hierdurch können Fristen in 
Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 
 
1. Behörde, für die zugestellt wird: 
 Stadt Wuppertal, Der Oberbürgermeister 
 Jobcenter Wuppertal AöR, JC. 46, Zimmer: 208 
 Winklerstr. 1-3, 42283 Wuppertal 
 Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen werden. 
 
2. Name und letzte bekannte Anschrift des Zustelladressaten: 
 Frau Gülcin Baumgarten 
 Elsasser Str. 12, 42107 Wuppertal 
 
3. Datum, Aktenzeichen des Dokuments: 18.07.2018 
 

 Das Dokument enthält eine Ladung zu einem Termin, dessen Versäumnis Rechtsnachteile zur Folge 
haben kann. 

 
Wuppertal, den 29.08.2018 
i. A. 
gez. 
Krasniqi 
 
 

Benachrichtigung über öffentliche Zustellung 
gemäß § 10 Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW - 

(Benachrichtigung Herrn Mirco Mennen) 
 
Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit öffentlich zugestellt. Hierdurch können Fristen in 
Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 
 
1. Behörde, für die zugestellt wird: 

Stadt Wuppertal, Der Oberbürgermeister 
 302.21, Zimmer A-382 
 Johannes-Rau-Platz 1, 42275 Wuppertal 

Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen werden. 
 
2. Name und letzte bekannte Anschrift des Zustelladressaten: 

Herrn Mirco Mennen 
 Roeberstraße 1,42117 Wuppertal 
 
3. Datum, Aktenzeichen des Dokumentes: 14.08.2018, 060289129 SB 88 
 

 Das Dokument enthält eine Ladung zu einem Termin oder eine Frist, dessen Versäumnis Rechtsnach-
teile zur Folge haben kann. 

 
Wuppertal, den 29.08.2018 
i. A.                                                                         
gez. 
Schleif 
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Benachrichtigung über öffentliche Zustellung 
gemäß § 10 Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW - 

(Benachrichtigung Herrn Nuri Kayhan) 
 
Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit öffentlich zugestellt. Hierdurch können Fristen in 
Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 
 
1. Behörde, für die zugestellt wird: 

Stadt Wuppertal, Der Oberbürgermeister 
 302.21, Zimmer A-393 
 Johannes-Rau-Platz 1, 42275 Wuppertal 

Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen werden. 
 
2. Name und letzte bekannte Anschrift des Zustelladressaten: 

Herrn Nuri Kayhan 
 Ernst-Reuter-Str. 20,41515 Grevenbroich 
 
3. Datum, Aktenzeichen des Dokumentes: 06.08.2018, 011502058 SB 92 
 

 Das Dokument enthält eine Ladung zu einem Termin oder eine Frist, dessen Versäumnis Rechtsnach-
teile zur Folge haben kann. 

 
Wuppertal, den 29.08.2018 
i. A.                                                                         
gez. 
Porysiak 
 
 

Benachrichtigung über öffentliche Zustellung 
gemäß § 10 Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW – 

(Benachrichtigung Herrn Dustin Kranz) 
 
Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit öffentlich zugestellt. Hierdurch können Fristen in 
Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 
 
1. Behörde, für die zugestellt wird: 
 Stadt Wuppertal, Der Oberbürgermeister 
 Jobcenter Wuppertal - AöR, 865.47, Zimmer: 112 
 Schwarzbach 105, 42277 Wuppertal 
 Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen werden. 
 
2. Name und letzte bekannte Anschrift des Zustelladressaten: 
 Herrn Dustin Kranz 
 Bramdelle 39, 42279 Wuppertal 
 
3. Datum, Aktenzeichen des Dokuments: 21.08.2018, 3.947.5.47.59.2257.9 
 

 Das Dokument enthält eine Ladung zu einem Termin oder einer Frist, dessen Versäumnis Rechts-
nachteile zur Folge haben kann. 

 
Wuppertal, den 29.08.2018 
i. A. 
gez. 
Scheidt 

Der Stadtbote 
Nr. 26/2018

Seite 
68 von 78



Benachrichtigung über öffentliche Zustellung 
gemäß § 10 Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW - 

(Benachrichtigung Herrn Andreas Kösel) 
 
Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit öffentlich zugestellt. Hierdurch können Fristen in 
Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 
 
1. Behörde, für die zugestellt wird: 

Stadt Wuppertal, Der Oberbürgermeister 
 302.21, Zimmer A-383 
 Johannes-Rau-Platz 1, 42275 Wuppertal 

Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen werden. 
 
2. Name und letzte bekannte Anschrift des Zustelladressaten: 

Herrn Andreas Kösel 
 Platzhoffstr 1,42115 Wuppertal 
 
3. Datum, Aktenzeichen des Dokumentes: 02.08.2018, 003014568 SB 72 
 

 Das Dokument enthält eine Ladung zu einem Termin oder eine Frist, dessen Versäumnis Rechtsnach-
teile zur Folge haben kann. 

 
Wuppertal, den 29.08.2018 
i. A.                                                                         
gez. 
Mastronicola 
 
 

Benachrichtigung über öffentliche Zustellung 
gemäß § 10 Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW - 

(Benachrichtigung Herrn Andreas Kösel) 
 
Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit öffentlich zugestellt. Hierdurch können Fristen in 
Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 
 
1. Behörde, für die zugestellt wird: 

Stadt Wuppertal, Der Oberbürgermeister 
 302.21, Zimmer A-383 
 Johannes-Rau-Platz 1, 42275 Wuppertal 

Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen werden. 
 
2. Name und letzte bekannte Anschrift des Zustelladressaten: 

Herrn Andreas Kösel 
 Platzhoffstr 1,42115 Wuppertal OT Elberfeld 
 
3. Datum, Aktenzeichen des Dokumentes: 02.08.2018, 002285822 SB 82 
 

 Das Dokument enthält eine Ladung zu einem Termin oder eine Frist, dessen Versäumnis Rechtsnach-
teile zur Folge haben kann. 

 
Wuppertal, den  
i. A.                                                                         
gez. 
Mastronicola 
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Benachrichtigung über öffentliche Zustellung 
gemäß § 10 Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW – 

(Benachrichtigung Herrn Andreas Trautmann) 
 
Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit öffentlich zugestellt. Hierdurch können Fristen in 
Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 
 
1. Behörde, für die zugestellt wird: 
 Stadt Wuppertal, Der Oberbürgermeister 
 Jobcenter Wuppertal AöR, Leistung und Recht, Rückforderung, Zimmer: 408 
 Neumarktstr. 40, 42103 Wuppertal 
 Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen werden. 
 
2. Name und letzte bekannte Anschrift des Zustelladressaten: 
 Herrn Andreas Trautmann 
 Graudenzer Str. 13, 42283 Wuppertal 
 
3. Datum, Aktenzeichen des Dokuments: 09.08.18, 39148BG0514236 
 

 Das Dokument enthält eine Ladung zu einem Termin oder eine Frist, dessen Versäumnis Rechtsnach-
teile zur Folge haben kann. 

 
Wuppertal, den 29.08.2018 
i. A. 
gez. 
Hönmann 
 
 

Benachrichtigung über öffentliche Zustellung 
gemäß § 10 Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW - 

(Benachrichtigung Frau Sevim Taskin) 
 
Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit öffentlich zugestellt. Hierdurch können Fristen in 
Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 
 
1. Behörde, für die zugestellt wird: 

Stadt Wuppertal, Der Oberbürgermeister 
 302.21, Zimmer A-388 
 Johannes-Rau-Platz 1, 42275 Wuppertal 

Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen werden. 
 
2. Name und letzte bekannte Anschrift des Zustelladressaten: 

Frau Sevim Taskin 
 Eschenstr. 80,42283 Wuppertal 
 
3. Datum, Aktenzeichen des Dokumentes: 06.08.2018, 011479660 SB 90 
 

 Das Dokument enthält eine Ladung zu einem Termin oder eine Frist, dessen Versäumnis Rechtsnach-
teile zur Folge haben kann. 

 
Wuppertal, den 29.08.2018 
i. A.                                                                         
gez. 
Kastaun 
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Benachrichtigung über öffentliche Zustellung 
gemäß § 10 Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW – 

(Benachrichtigung Frau Selda Tastan) 
 
Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit öffentlich zugestellt. Hierdurch können Fristen in 
Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 
 
1. Behörde, für die zugestellt wird: 
 Stadt Wuppertal, Der Oberbürgermeister 
 Ressort Finanzen,  403.23, Zimmer: D - 229 
 Johannes-Rau-Platz 1, 42275 Wuppertal 
 Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen werden. 
 
2. Name und letzte bekannte Anschrift des Zustelladressaten: 
 Frau Selda Tastan 
 Wiender Bundesstr. 59 - 5, A - 5300 Hallwang 
 
3. Datum, Aktenzeichen des Dokuments: 18.07.2018,  81409526       
 

 Das Dokument enthält eine Ladung zu einem Termin oder eine Frist, dessen Versäumnis Rechtsnach-
teile zur Folge haben kann. 

 
Wuppertal, den 29.08.2018 
i. A. 
gez. 
Fassbender 
 
 

Benachrichtigung über öffentliche Zustellung 
gemäß § 10 Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW - 

(Benachrichtigung Frau Carmen Quett) 
 
Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit öffentlich zugestellt. Hierdurch können Fristen in 
Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 
 
1. Behörde, für die zugestellt wird: 

Stadt Wuppertal, Der Oberbürgermeister 
 Ressort 302 Ordnungsamt 302.21-, Zimmer A-393 
 Johannes-Rau-Platz 1, 42275 Wuppertal 

Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen werden. 
 
2. Name und letzte bekannte Anschrift des Zustelladressaten: 

Frau Carmen Quett 
 Schützenstr 4 a,42283 Wuppertal 
 
3. Datum, Aktenzeichen des Dokumentes: 09.04.2018, 360025903 SB 91 
 

 Das Dokument enthält eine Ladung zu einem Termin oder eine Frist, dessen Versäumnis Rechtsnach-
teile zur Folge haben kann. 

 
Wuppertal, den 29.08.2018 
i. A.                                                                         
gez. 
Perlich 
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Benachrichtigung über öffentliche Zustellung 
gemäß § 10 Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW – 

(Benachrichtigung Herr  Catalin-Constantin Bidiuta) 
 
Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit öffentlich zugestellt. Hierdurch können Fristen in 
Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 
 
1. Behörde, für die zugestellt wird: 
 Stadt Wuppertal, Der Oberbürgermeister 
 Ressort Finanzen -Steueramt, 403.21, Zimmer: D-317 
 Johannes-Rau-Platz 1, 42275 Wuppertal 
 Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen werden. 
 
2. Name und letzte bekannte Anschrift des Zustelladressaten: 
 Herr Catalin-Constantin Bidiuta 
 Hofaue 69, 42103 Wuppertal 
 
3. Datum, Aktenzeichen des Dokuments: 24.08.2018, 403.21- 04436937 
 

 Das Dokument enthält eine Ladung zu einem Termin oder eine Frist, dessen Versäumnis Rechtsnach-
teile zur Folge haben kann. 

 
Wuppertal, den 29.08.2018 
i. A. 
gez. 
Schrein 
 
 

Benachrichtigung über öffentliche Zustellung 
gemäß § 10 Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW - 

(Benachrichtigung Frau Helma Ewich) 
 
Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit öffentlich zugestellt. Hierdurch können Fristen in 
Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 
 
1. Behörde, für die zugestellt wird: 

Stadt Wuppertal, Der Oberbürgermeister 
 302.21, Zimmer A-381 
 Johannes-Rau-Platz 1, 42275 Wuppertal 

Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen werden. 
 
2. Name und letzte bekannte Anschrift des Zustelladressaten: 

Frau Helma Ewich 
 Reichsstr 35c,42275 Wuppertal 
 
3. Datum, Aktenzeichen des Dokumentes: 02.08.2018, 011491531 SB 94 
 

 Das Dokument enthält eine Ladung zu einem Termin oder eine Frist, dessen Versäumnis Rechtsnach-
teile zur Folge haben kann. 

 
Wuppertal, den 29.08.2018 
i. A.                                                                         
gez. 
Porysiak 
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Benachrichtigung über öffentliche Zustellung 
gemäß § 10 Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW – 

(Benachrichtigung Herr Sascha Göbel) 
 
Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit öffentlich zugestellt. Hierdurch können Fristen in 
Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 
 
1. Behörde, für die zugestellt wird: 
 Stadt Wuppertal, Der Oberbürgermeister 
 Jobcenter Wuppertal AöR, Leistungsgewährung, Zimmer: 231 
 Winklerstr.1-3, 42283 Wuppertal 
 Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen werden. 
 
2. Name und letzte bekannte Anschrift des Zustelladressaten: 
 Herr Sascha Göbel 
 Blücherstr. 32, 42329 Wuppertal 
 
3. Datum, Aktenzeichen des Dokuments: 24.08.2018 
 

 Das Dokument enthält eine Ladung zu einem Termin, dessen Versäumnis Rechtsnachteile zur Folge 
haben kann. 

 
Wuppertal, den 29.08.2018 
i. A. 
gez. 
Göpfrich 
 
 

Benachrichtigung über öffentliche Zustellung 
gemäß § 10 Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW - 

(Benachrichtigung Herrn  Philipp Eisenbeis) 
 
Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit öffentlich zugestellt. Hierdurch können Fristen in 
Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 
 
1. Behörde, für die zugestellt wird: 

Stadt Wuppertal, Der Oberbürgermeister 
 302.21, Zimmer A-382 
 Johannes-Rau-Platz 1, 42275 Wuppertal 

Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen werden. 
 
2. Name und letzte bekannte Anschrift des Zustelladressaten: 

Herrn  Philipp Eisenbeis 
 Kalscheurenerstr. 89,50354 Hürth 
 
3. Datum, Aktenzeichen des Dokumentes: 14.08.2018, 060285906 SB 88 
 

 Das Dokument enthält eine Ladung zu einem Termin oder eine Frist, dessen Versäumnis Rechtsnach-
teile zur Folge haben kann. 

 
Wuppertal, den 29.08.2018 
i. A.                                                                         
gez. 
Schleif 
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Benachrichtigung über öffentliche Zustellung 
gemäß § 10 Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW – 

(Benachrichtigung Herr Kamil Kacper  Kloc) 
 
Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit öffentlich zugestellt. Hierdurch können Fristen in 
Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 
 
1. Behörde, für die zugestellt wird: 
 Stadt Wuppertal, Der Oberbürgermeister 
 Straßenverkehrsamt , 003.31, Zimmer: 128 – 130, 132 
 Müngstener Str. 10, 42285 Wuppertal 
 Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen werden. 
 
2. Name und letzte bekannte Anschrift des Zustelladressaten: 
 Kamil Kacper  Kloc 
 Werléstr 54  , 42289 Wuppertal 
 
3. Datum, Aktenzeichen des Dokuments: 14.08.2018, 003.31-BA-359643 
 

 Das Dokument enthält eine Ladung zu einem Termin oder eine Frist, dessen Versäumnis Rechtsnach-
teile zur Folge haben kann. 

 
Wuppertal, den 29.08.2018 
i. A. 
gez. 
Brunschoen 
 
 

Benachrichtigung über öffentliche Zustellung 
gemäß § 10 Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW - 

(Benachrichtigung Herrn Heiko Lenz) 
 
Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit öffentlich zugestellt. Hierdurch können Fristen in 
Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 
 
1. Behörde, für die zugestellt wird: 

Stadt Wuppertal, Der Oberbürgermeister 
 302.21, Zimmer A-382 
 Johannes-Rau-Platz 1, 42275 Wuppertal 

Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen werden. 
 
2. Name und letzte bekannte Anschrift des Zustelladressaten: 

Herrn Heiko Lenz 
 Linderhauser Straße 67 A,42279 Wuppertal 
 
3. Datum, Aktenzeichen des Dokumentes: 21.08.2018, 060289426 SB 88 
 

 Das Dokument enthält eine Ladung zu einem Termin oder eine Frist, dessen Versäumnis Rechtsnach-
teile zur Folge haben kann. 

 
Wuppertal, den 29.08.2018 
i. A.                                                                         
gez. 
Schleif 
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Benachrichtigung über öffentliche Zustellung 
gemäß § 10 Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW – 
(Benachrichtigung Herr Nino-Liberato-Leonardo Lücker) 

 
Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit öffentlich zugestellt. Hierdurch können Fristen in 
Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 
 
1. Behörde, für die zugestellt wird: 
 Stadt Wuppertal, Der Oberbürgermeister 
 Jobcenter Wuppertal AöR, Geschäftsstelle 2, Leistungsgewährung, Zimmer: 433 
 Uellendahler Str. 70-72, 42107 Wuppertal 
 Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen werden. 
 
2. Name und letzte bekannte Anschrift des Zustelladressaten: 
 Herr Nino-Liberato-Leonardo Lücker 
 Oberstr. 38, 42107 Wuppertal 
 
3. Datum, Aktenzeichen des Dokuments: 24.08.2018, Aktenzeichen 3.242.5.42.51.1534.3 
 

 Das Dokument enthält eine Ladung zu einem Termin oder eine Frist, dessen Versäumnis Rechtsnach-
teile zur Folge haben kann. 

 
Wuppertal, den 29.08.2018 
i. A. 
gez. 
Ryglewski 
 
 

Benachrichtigung über öffentliche Zustellung 
gemäß § 10 Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW - 

(Benachrichtigung Herrn Piotr Wozniak) 
 
Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit öffentlich zugestellt. Hierdurch können Fristen in 
Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 
 
1. Behörde, für die zugestellt wird: 

Stadt Wuppertal, Der Oberbürgermeister 
 302.21, Zimmer A-383 
 Johannes-Rau-Platz 1, 42275 Wuppertal 

Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen werden. 
 
2. Name und letzte bekannte Anschrift des Zustelladressaten: 

Herrn Piotr Wozniak 
 Sodastraße 4,42277 Wuppertal 
 
3. Datum, Aktenzeichen des Dokumentes: 19.07.2018, 011469120 SB 72 
 

 Das Dokument enthält eine Ladung zu einem Termin oder eine Frist, dessen Versäumnis Rechtsnach-
teile zur Folge haben kann. 

 
Wuppertal, den 29.08.2018 
i. A.                                                                         
gez. 
Kastaun 
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Benachrichtigung über öffentliche Zustellung 
gemäß § 10 Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW - 

(Benachrichtigung Herrn Ahmet Cetinkaya) 
 
Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit öffentlich zugestellt. Hierdurch können Fristen in 
Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 
 
1. Behörde, für die zugestellt wird: 

Stadt Wuppertal, Der Oberbürgermeister 
 302.21, Zimmer A-385 
 Johannes-Rau-Platz 1, 42275 Wuppertal 

Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen werden. 
 
2. Name und letzte bekannte Anschrift des Zustelladressaten: 

Herrn Ahmet Cetinkaya 
 Grevener Straße 217,48159 Münster 
 
3. Datum, Aktenzeichen des Dokumentes: 24.07.2018, 003007762 SB 77 
 

 Das Dokument enthält eine Ladung zu einem Termin oder eine Frist, dessen Versäumnis Rechtsnach-
teile zur Folge haben kann. 

 
Wuppertal, den 29.08.2018 
i. A.                                                                         
gez. 
Ramus 
 
 

Benachrichtigung über öffentliche Zustellung 
gemäß § 10 Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW – 

(Benachrichtigung Herr Kemerida Abaloutou) 
 
Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit öffentlich zugestellt. Hierdurch können Fristen in 
Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 
 
1. Behörde, für die zugestellt wird: 
 Stadt Wuppertal, Der Oberbürgermeister 
 Jobcenter Wuppertal, Geschäftsstelle 6,      , Zimmer: 232 
 Winklerstr. 1-3, 42283 Wuppertal 
 Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen werden. 
 
2. Name und letzte bekannte Anschrift des Zustelladressaten: 
 Herr Kemerida Abaloutou 
 Oberstr. 36, 42107 Wuppertal 
 
3. Datum, Aktenzeichen des Dokuments: 27.08.2018, 39148BG0701467 
 

 Das Dokument enthält eine Ladung zu einem Termin, dessen Versäumnis Rechtsnachteile zur Folge 
haben kann. 

 
Wuppertal, den 29.08.2018 
i. A. 
gez. 
Thiele 
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Herausgeber 

Der Oberbürgermeister der Stadt Wuppertal 

Johannes‐Rau‐Platz 1 

42275 Wuppertal 

 

Redaktion, Vertrieb und Abonnementsbestellung 

Rechtsamt 

Rathaus 

Johannes‐Rau‐Platz 1 

42275 Wuppertal 

Telefon   0202 563 6450 

E‐Mail  bekanntmachungen@stadt.wuppertal.de 

 

Internet und Newsletter‐Bestellung 

www.wuppertal.de/bekanntmachungen 

 

Der Stadtbote – Amtsblatt der Stadt Wuppertal – erscheint bei Bedarf ‐ in der Regel alle 

2 Wochen. Einzelexemplare sind zum Preis von 2,00 EURO (einschließlich MwSt.) erhält‐

lich im 

Rathaus Barmen 

Johannes‐Rau‐Platz 1 

42275 Wuppertal 

 

Jahresbezugspreis: 100,00 EURO (einschließlich MwSt. und Postzustellungsgebühr) 
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